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STADTGEMEINDE NEULENGBACH 
 

 VERHANDLUNGSSCHRIFT Nr. GR/159/2017 
 

über die  

ÖFFENTLICHE SITZUNG  
DES GEMEINDERATES 

 

Am: 27.Juni 2017  

Beginn: 19.30 Uhr 

Ende: 21.00 Uhr 

Die Einladung erfolgte fristgerecht durch Einzeleinladung. 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende(r): 

Herr BGM Franz Wohlmuth VPN  

 stv. Vorsitzende(r): 

Herr Ing.Mag.Vizebgm. Alois Heiss ÖVP  

 Stadträte: 

Herr STR Josef Fischer SPÖ  
Herr STR Dipl.-Ing. Ferdinand Klimka VPN  
Frau STR Mag. Barbara Löffler Grüne  
Frau STR Vizepräs. Beate Raabe-Schasching MA
 SPÖ 

 

Frau STR Maria Rigler VPN  
Herr STR Jürgen Rummel VPN  
Herr STR Gerhard Schabschneider VPN  

 Gemeinderäte: 

Herr GR Christoph Bauer VPN  
Herr GR Michael Braitner MA SPÖ  
Frau GR DI Barbara Doupovec VPN  
Herr GR Mario Drapela SPÖ  
Frau GR Sabine Engelmaier-Zinner MBA BEd
 Grüne 

ab 19.45 Uhr (TOP 4.1.) 

Herr GR Ewald Figl VPN  
Herr GR Christof Fischer SPÖ  
Frau GR Andrea Hackl SPÖ  
Frau GR Magdalena Hajek VPN  
Herr GR Karl Hollaus VPN  
Herr MAS GR Michael Hütter VPN  
Herr GR Bernhard Karrer VPN  
Herr GR Peter Matzel FPÖ  
Herr GR Eduard Müller VPN  
Herr GR Heinz Ofenschüßel GRÜNE  
Frau GR Michaela Rauschka GRÜNE  
Frau GR Michaela Schmitz NEOS  
Herr GR Manfred Schweighofer SPÖ  
Herr GR Mag.jur. Florian Steinwendtner VPN  
Herr GR Ing. Stefan Wisberger VPN  
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 Beratende Stimme: 

Herr STADir. Leopold Ott  

 Schriftführer: 

Herr AL Christian Kogler  
 
 

Nicht anwesend waren: 
 

 Stadträte: 

Herr STR Mag.Dr. Raimund Heiss VPN entschuldigt 

 Gemeinderäte: 

Herr GR ÖkRat Karl Gfatter VPN entschuldigt 
Frau GR Brigitte Kos SPÖ entschuldigt 
Herr GR Ing. Florian Lang FPÖ entschuldigt 
 

Anwesenheitsverhältnis:  TOP 1. – 4.  28/33 
    TOP 4.1. – 26. 29/33 
 
Die Sitzung war beschlussfähig und öffentlich. 
 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung wird folgender Dringlichkeitsantrag vorgelegt: 
 
 
4.1.  ATOMMÜLL - Nein danke! 
 
 
Der Antrg auf Aufnahme in die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 
 
 
Es ergibt sich daher folgende Tagesordnung: 



Gemeinderat 27.06.2017 öffentlich Seite 3 von 151 
 

TAGESORDNUNG: 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2.  Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 
 3.  Freiwillige Feuerwehren - Ersatz der Instandhaltungskosten des Atemluftkompressors 
 4.  Ortspolizeiliche Verordnungen über die Vermeidung von Lärm und sonstigen Belästi-

gungen 
 4.1.  ATOMMÜLL - Nein danke! (Dringlichkeitsantrag) 
 5.  Verlegung und Sanierung des Kriegerdenkmals Ollersbach 
 6.  EDV - Einführung von Office 365 
 7.  Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Bilder BP und LH) 
 8.  12. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
 9.  Förderprogramm Smart City; städtisches Speichermanagement durch Aktivierung 

und übergeordnete Steuerung der verfügbaren Strom-Wärmespeicher 
 10.  Liegenschaftsverwaltung Kirchenplatz 82, TOP 7 - Austausch der Dachflächenfenster 
 11.  Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Glocken/Läuteanlage FH Ollersbach) 
 12.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Heizungsreparatur Kindergarten Stadt) 
 13.  Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. - Jahresabschluss zum 31.12.2016 
 14.  Topothek 
 15.  Rotes Kreuz -  Unterstützung für Rettungs- und Krankentransportdienst 2017 
 16.  Musikschule der Stadtgemeinde Neulengbach - Anpassung der Musikschulentgelte 
 17.  Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Ausgleichstaxe) 
 18.  Straßenbenennungen in den KG´s Unterwolfsbach, Wolfersdorf und Tausendblum 
 19.  Stadteinfahrt Klosterberg - Auftragsvergaben 
 20.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Güterwegesanierung) 
 21.  KG Tausendblum - Abtretung einer Teilfläche ins öffentliche Gut, AZ 1999/2017 
 22.  KG Neulengbach - Übernahme von Teilflächen ins öffentliche Gut, AZ 1868/2017 
 23.  Sanierung ABA Apothekenweg - Vergabe der Ingenieur- und Bauleistungen 
 24.  ABA und WVA Umsee und Matzelsdorf - Vergabe der Ingenieurleistungen 
 25.  Sanierung DST Ollersbach - Vergabebeschlüsse 
 26.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Gebrauchsabgabe Wasser-/Kanal) 
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PROTOKOLL: 
 
  

TOP  1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 
Herr Bürgermeister begrüßt die anwesenden Damen und Herren des Gemeinderates, stellt 
die ordnungsgemäße Einladung und mit einem Anwesenheitsquorum von 28/33 zu Beginn 
der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

 
Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung den Fraktionen bereits zugegangen ist, wird auf 
eine Verlesung verzichtet. Zum vorliegenden Protokoll sind keine Einwendungen eingelangt. 
Somit gilt das Protokoll als genehmigt. 
 

 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  3. Freiwillige Feuerwehren - Ersatz der Instandhaltungskosten des 
Atemluftkompressors 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 

 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.04.2016 wurde die gemeinsame Anschaffung 
eines Atemluftkompressors für die sieben Feuerwehren beschlossen. Stationiert ist das Ge-
rät im Feuerwehrhaus Neulengbach Stadt. 
 
Zwischenzeitig war bei diesem Gerät der Öldrucksensor defekt und musste repariert werden, 
außerdem war eine Wartung erforderlich. Beides wurde von der Fa. Bauer Poseidon, 2355 
Wr. Neudorf durchgeführt. Die Kosten für die Reparatur und das Service belaufen sich auf 
insgesamt EUR 1.066,14. Die Feuerwehr Neulengbach Stadt hat diese beiden Rechnungen 
bevorschusst. 
 
In der Sitzung des Arbeitskreises „Feuerwehren“ wurde besprochen, dass die Kosten für die 
Reparatur und das Service des Atemschutzkompressors, der zur Nutzung aller Feuerwehren 
unserer Gemeinde im Feuerwehrhaus Wiener Straße 201 stationiert ist, nicht von der Feu-
erwehr Neulengbach Stadt alleine getragen werden kann. 
 
Die sieben Feuerwehren der Stadtgemeinde Neulengbach ersuchen daher um Gewährung 
einer Unterstützung in Höhe von EUR 1.066,14, um die Kosten von Reparatur und Service 
des Atemschutzkompressors decken zu können. 
 
Vorberatung: 
Die Angelegenheit wurde im Arbeitskreis „Feuerwehren“ vorbesprochen. 
 

Zuständigkeit: 

Die Angelegenheit ist gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung dem Gemeinderat zur Be-
schlussfassung vorzulegen. 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2017 unter der HH-Stelle 1/164000-729000 bis zu einem Betrag 
von EUR 928,00 gegeben. Der Restbetrag (EUR 138,14) ist aus dem Gesamtergebnis des 
oHH 2017 zu finanzieren. 
 
 

Beschlussantrag: 

 

Der Gemeinderat wolle an die sieben Feuerwehren der Stadtgemeinde Neulengbach eine 
Unterstützung in Höhe der aufgelaufenen Erhaltungskosten des Atemluftkompressors von 
EUR 1.066,14, das sind EUR 152,31 pro Feuerwehr, beschließen. Die Auszahlung des För-
derbetrages erfolgt zur Gänze an die Feuerwehr Neulengbach Stadt, die die beiden Rech-
nungen der Fa. Bauer Poseidon bevorschusst hat. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  4. Ortspolizeiliche Verordnungen über die Vermeidung von Lärm und 
sonstigen Belästigungen 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung vom 28. April 1978 eine 
ortspolizeiliche Verordnung über die Abwehr und Beseitigung von das örtliche Gemeinschaftsleben 
störenden Missständen erlassen, die in weiten Teilen nicht mehr aktuell ist und auch den gesetzlichen 
Bestimmungen nicht mehr entspricht. Aufgrund dieser Tatsache ist die gegenständliche ortspolizeili-
che Verordnung außer Kraft zu setzen bzw. durch eine neue ortspolizeiliche Verordnung zu ersetzen. 
 
Voraussetzung für die Erlassung einer ortspolizeilichen Verordnung ist, dass es sich um eine Angele-
genheit des eigenen Wirkungsbereiches handelt und unmittelbar zu erwartende, oder zur Beseitigung 
bestehende, das örtliche Gemeinschaftsleben störende Missstände vorliegen. Die Verordnung darf 
nicht gegen Bundes- und Landesgesetze verstoßen. Der VfGH erachtet es auch als Verstoß, wenn 
eine ortspolizeiliche Verordnung mit einem Bundes- oder Landesgesetz (oder Verordnung) inhaltlich 
übereinstimmt.  
 
 
Nachfolgend der Inhalt der zu behebenden Verordnung: 
 
§ 1 
Verboten sind alle Handlungen und Unterlassungen, die für sich allein oder im Zusammenwirken 
mit anderen Handlungen oder Unterlassungen geeignet sind, durch Lärm, Staub, Rauch 
oder Geruchsentwicklung das örtliche Gemeinschaftsleben in einem, im 
Verhältnis zu den jeweiligen ortsüblichen Gegebenheiten unzumutbaren Ausmaß zu stören und 
die Umwelt zu beeinträchtigen oder eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
durch hygienische Missstände herbeizuführen. 
 
§ 2 
1. Unter Bauland im Sinne dieser Verordnung sind alle im Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde 
Neulengbach als solche bezeichneten Flächen (BW, BA, BK, BB und BI) zu 
verstehen. 
2. Maßnahmen nach dieser Verordnung, soweit sie sich auf Bauland beziehen und nach darüber 
hinausgehenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes angeordnet ist, gelten auch 
für den, an Bauland anschließenden Bereich innerhalb von 100 Metern. 
3. Soweit sich diese Verordnung nicht ausdrücklich auf Bauland bezieht, gilt diese für alle 
Flächen des Gemeindegebietes. 
 
§ 3  
1. Grundstücke, Baulichkeiten und ähnliche Objekte sind von Schmutz, Unrat, Unkraut und 
Ungeziefer freizuhalten. 
2. Das Ablagern von Müll, Gerümpel, Wracks von Kraftfahrzeugen und ähnlichem sowie die 
Duldung solcher Ablagerungen durch den Grundeigentümer – soweit es sich nicht um genehmigte 
gewerbliche Lagerplätze dieser Art oder um Düngerdeponien im Rahmen von landwirtschaftlichen 
Betrieben handelt – ist verboten. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten im Abfallwirtschaftsgesetz 2002, im NÖ Abfallwirt-
schaftsgesetz 1992 und NÖ Wasserrechtsgesetz 1959) 
 
§ 4 
Bepflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen zum öffentlichen Gut, dürfen bis in eine Höhe 
von 2,50 Meter nicht über die Grundstücksgrenze ragen. Fahrbahnen, die dem motorisierten 
Verkehr dienen, dürfen auch über dieser angeführten Höhe nicht von Sträuchern und Bäumen, 
die sich auf privatem Grund befinden, überragt werden. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten in der Straßenverkehrsordnung 1960) 
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§ 5 
Ablagerungen auf öffentlichen Gut (wie angeliefertes Baumaterial, Schotter, Sand, Brennmaterial 
und dgl.) sind, soweit nicht eine Gebrauchserlaubnis für die Lagerung auf öffentlichem Gut erwirkt 
wurde, noch am gleichen Tag bis längstens zum Einbruch der Dunkelheit (Einschalten der öffentlichen 
Straßenbeleuchtung) zu entfernen. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten im NÖ Gebrauchsabgabengesetz) 
 
§ 6 
1. Der Betrieb von Maschinen und Geräten mit Verbrennungsmotoren, wie Rasenmäher, Mischma-
schinen, Kompressoren, weiters von Kreissägen, Motorsägen und anderen, störenden 
Lärm erregenden Maschinen und Geräten, sowie das Laufenlassen von Verbrennungsmotoren 
im Zuge von Reparaturen ist im Bauland verboten: 
a) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 0 – 24 Uhr, 
b) an allen übrigen Tagen vor 7.00 Uhr und nach 19.30 Uhr. 
2. Von diesem Verbot ausgenommen ist die Handhabung der vorangeführten Maschinen und 
Geräte im Zuge von Arbeiten, die von einem befugten Unternehmen oder seinen Beauftragten 
an Werktagen (Montag bis Freitag) ausgeführt werden oder zur unaufschiebbaren Behebung 
von unvermutet aufgetretenen Schäden, wenn eine Verzögerung der Behebung wirtschaftliche 
oder gesundheitliche Folgen nach sich zöge, unbedingt erforderlich sind. 
 
*(Regelung durch neue ortspolizeiliche Verordnung) 
 
§ 7 
der § 7 wurde am 16.04.1996 durch eine eigene Verordnung (verbrennen biogener Materialien) 
ersetzt. 
 
§ 8 
1. Das nicht rechtzeitige, nicht regelmäßige oder nicht ordnungsgemäße Räumen von Senk- 
Sicker- und Düngergruber sowie anderer Abfallstätten ist verboten. 
2. Das Ablassen, Verspritzen und Versprühen von Jauche (Senk-, Sicker- und Düngergrubeninhalt) ist 
im Bauland – Wohngebiet verboten. 
3. Es ist verboten, Jauche in der Straßenentwässerung dienende Kanäle, Straßengraben und dgl. 
oder in offene Gewässer einzuleiten. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten im NÖ Wasserrechtsgesetz 1959) 
 
§ 9 
Das Ablagern von Müll, Gerümpel und sonstigem Unrat ist im Bauland ausserhalb dafür vorgesehener 
und gekennzeichneter Ablagerungsplätze verboten. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten im Abfallwirtschaftsgesetz 2002 und im NÖ Abfall-
wirtschaftsgesetz 1992) 
 
§ 10 
Straßengrabverrohrungen, die mit Zustimmung des Straßenerhalters von den Anrainern hergestellt 
wurden, sind von diesen rein- und instand zuhalten, widrigenfalls bei Überschwemmungsschäden der 
Herstellungsberechtigte nach den Bestimmungen des ABGB, § 1293 ff., zum Schadenersatz heran-
gezogen werden kann. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten im NÖ Straßengesetz 1999) 
 
§ 11 
1. Das Abstellen von nicht mit einem amtlichen Kennzeichen versehenen Kraftfahrzeugen, betriebsfä-
hig oder nicht, und das Ablagern bzw. Abstellen von Kraftfahrzeugteilen auf öffentlichem Gut ist verbo-
ten. Einem Kraftfahrzeugwrack gleich zuhalten ist ein Kraftfahrzeug, für das ein Wechselkennzeichen 
ausgegeben wurde, aber ohne diesem Kennzeichen auf öffentlichem Gut abgestellt aufgefunden wird. 
2. Wird – soweit der letzte Eigentümer des Wracks oder der Wrackteile bei Auffindung bekannt ist – 
der einmaligen Aufforderung der Gemeinde, den Abtransport durchzuführen, nicht Folge geleistet und 
der Abtransport durch die Gemeinde oder einem von ihr Beauftragten durchzuführen, hat der letzte 
Eigentümer, auch wenn dieser erst nach den erfolgten Abtransport bekannt wird, ohne Anspruch auf 
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Ersatz oder Anrechnung eines erzielbaren oder tatsächlich erzielten Verkaufserlöses, Beseitigungs-
kosten in der Höhe von S 500,-- pro angefangene 100 kg Wrackgewicht zu entrichten. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten in der Straßenverkehrsordnung 1960) 
 
§ 12 
1. Jegliches Plakatieren (auch Anschlagen von Zetteln) ausserhalb der dafür vorgesehenen Anschlag-
flächen, wie etwa an Zäunen, Bäumen, Masten und dergleichen, ist verboten. 
2. Für das Anbringen von Werbeanlagen, wie Ankündigungstafeln, Werbeaufschriften Plakattafeln und 
dergleichen an Zäunen, Mauern, Hauswänden usw., ist vor deren Errichtung oder Herstellung eine 
Bewilligung bei der Gemeinde zu erwirken. Diese Bewilligung ist zu versagen, wenn durch die Größe, 
Form, Farbe, Art der Darstellung oder durch die Anhäufung von Werbeanlagen, das Ortsbild nachteilig 
beeinflußt wird. 
 
*(gesetzliche Normierungen sind enthalten in der Straßenverkehrsordnung 1960) 
 
§ 13 
Durch diese Verordnung werden darüber hinausgehende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere 
das Wasserrechtsgesetz 1959, die Straßenverkehrsordnung, das NÖ. Naturschutzgesetz, NÖ. Müll-
beseitigungsgesetz und die NÖ. Bauordnung, jeweils in der geltenden Fassung, nicht berührt. 
 
§ 14 
1. Die Übertretung dieser Verordnung stellt eine Verwaltungsübertretung das und wird, sofern für den 
Tatbestand nicht Bestimmungen anderer Gesetze maßgeblich sind, nach Art. VII EGVG (Einfüh-
rungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen) bzw. nach den Bestimmungen des NÖ. Polizei-
strafgesetzes, LGBl. 4000-0, bestraft. 
2. Unabhängig von einer Bestrafung hat die Behörde die Beseitigung des verursachten Missstandes 
anzuordnen. 
 
§ 15 
Für die Beseitigung von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden, nach die-
sen Bestimmungen verbotener Missstände (wie unerlaubte Ablagerungen, Verunreinigungen, auf 
öffentliches Gut mehr als das zulässige Ausmaß überhängende Bäume und Sträucher, bereits errich-
tete Werbeanlagen und dergleichen) wird eine Frist von einem Monat ab dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung festgesetzt. 
 
§ 16 
Diese Verordnung tritt mit dem, dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
Alle diesbezüglichen, bisher geltenden Verordnungen treten mit Wirksam werden dieser Verordnung 
außer Kraft. 
 
*Gegenständliche Hinweise sind kein Bestandteil der Verordnung. Es wird auf Normierungen in 
bestehenden Bundes- und Landesgesetzen hingewiesen, welche keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben. 
 
Da es durch Lärm und sonstigen Belästigungen immer wieder zu Missständen im örtlichen Gemein-
schaftsleben kommt, wird nachfolgende ortspolizeiliche Verordnung dem Gemeinderat zur Beschluss-
fassung vorgelegt: 
 
 
 
 
 

Ortspolizeiliche Verordnung 
 

über die Vermeidung von Lärm und sonstigen Belästigungen 
 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat auf Grund des §33 NÖ Gemeindeordnung 
1973 unbeschadet bestehender Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes Niederös-
terreich in seiner Sitzung am …. nachstehende ortspolizeiliche Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 
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Ziele, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
 

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Einschränkung und Vermeidung von Lärmerzeugung und 
sonstigen Belästigungen. 

 
 (2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Gemeindegebiet. 
 
 (3) Im Sinne dieser Verordnung gilt als 
 1. Ruhezeit:  Werktags (Mo – Sa) von 22 Uhr bis 7 Uhr 
    Sonntags und gesetzliche Feiertage ganztägig 

2. lärmverursachende Bautätigkeit: Der Betrieb von Baumaschinen und der Einsatz von 
Baugeräten, die geeignet sind im räumlichen Umfeld der Baustelle unzumutbaren 
Lärm zu verursachen.  

3. Maschinen: Maschinen, die der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 und Abs.2 der 
Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 entsprechen.  

 
§ 2 

Verbote 
 

(1) Handlungen und Unterlassungen in der Ruhezeit, die geeignet sind Menschen durch Lärm, 
Staub, Geruch, Abgase, Erschütterungen, Blendung oder Spiegelung örtlich unzumutbar zu 
belästigen, sind verboten.  
(2) Ob Belästigungen örtlich zumutbar sind, ist nach der Flächenwidmung im Sinne des NÖ 
Raumordnungsgesetzes und der sich daraus ergebenden zulässigen Auswirkungen auf einen 
gesunden, normal empfindenden Menschen zu beurteilen. 
(3) Als örtlich unzumutbar gelten jedenfalls und in der Ruhezeit verboten  
 
1. der Betrieb von treibstoffbetriebenen Maschinen zur Gartenpflege (z.B. Benzinrasenmäher, 
Motorsense uä.), 
2. der Betrieb von Säge-, Schleif- und Arbeitsmaschinen im Freien, 
3. lärmverursachende Bautätigkeit (z.B. Hämmern am Dach, Betrieb einer Estrichpumpe), 
4. Lautsprecherwerbung, die nicht der Genehmigung nach straßenrechtlichen Vorschriften 
bedarf. 

 
§ 3 

Ausnahmen 
 

(1) Die Bestimmungen nach § 2 gelten nicht für land- und forstwirtschaftliche Arbeiten sowie 
für Tätigkeiten in gewerberechtlichen Anlagen und Betrieben, auf welche die für diese Tätig-
keiten geltenden Bundes- und Landesgesetze Anwendung finden. 
(2) Der Bürgermeister kann im Einzelfall auf Antrag für lärmverursachende Bautätigkeiten im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Z. 3 eine Ausnahme vom Verbot nach § 2 Abs. 1 erteilen, wenn die Tä-
tigkeit im öffentlichen Interesse gelegen ist oder ein erhebliches privates Interesse des An-
tragstellers gegeben ist und keine Gesundheitsgefährdung Dritter hiervon zu erwarten ist. 

 
 

§ 4 
Strafbestimmung 

 
(1) Wer einem Verbot nach § 2 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung gemäß § 
10 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 und wird mit einer Geldstrafe bis zu € 218.— oder im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 2 Wochen bestraft. 
(2) Die Bestrafung wegen einer Übertretung nach § 2 obliegt dem Bürgermeister als Strafbe-
hörde erster Instanz.  

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in 
Kraft.  
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über die Abwehr und Beseitigung 
von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missständen vom 28. April 1978 außer Kraft. 
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Vorberatung: Die Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss behandelt.  

 
Zuständigkeit: Gem. § 35 Z. 15 NÖ GO ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Keine finanzielle Auswirkung. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die ortspolizeiliche Verordnung über die Abwehr und Beseitigung von das 
örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missständen vom 28. April 1978 außer Kraft setzen und die im 
Sachverhalt angeführte Ortspolizeiliche Verordnung über die Vermeidung von Lärm und sonstigen 
Belästigungen beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
25 Ja, 3 Gegenstimmen (Grüne) 
 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  4.1. ATOMMÜLL - Nein danke! 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 
 
Tschechien ist seit 2016 auf der Suche nach einem Endlager-Standort. Nächstes Jahr sollen potentiel-
le Standorte auf deren Eignung hin geprüft werden. Darunter etwa Čihadlo, nur rund 21 km von der 
Staatsgrenze entfernt. Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat bereits am 14. Oktober 
2014 eine Resolution gegen den Ausbau von Atomkraftwerken und gegen die Errichtung von Atom-
müllendlagern in Tschechien beschlossen. 

Mit einer Unterschriftenaktion soll nun ein weiteres starkes Signal gegen die Errichtung eines Atom-

müllendlagers an der niederösterreichischen Grenze gesetzt werden! 

 

 

Gemeinden bilden Speerspitze im Kampf gegen die Atomkraft 

Alle Gemeinden in Niederösterreich sind eingeladen die Unterschriftenaktion zu unterstützen und 

selbst Unterschriften zu sammeln. Über das Umwelt-Gemeinde-Service (gemeindeservice@enu.at, 

Tel. 02742 22 14 44) können Sie Ihr Anti-Atom Paket mit folgendem Inhalt kostenlos anfordern: 

 Unterschriftenlisten 

 Gemeindezeitungsvorlagen und weitere Grafikelemente 

 Facebookbanner 

 ANTI-Atom Buttons 

 A1-Plakate zur Bewerbung der Unterschriftenaktion 

Unabhängig von der Unterschriftenaktion stellt sich die Situation wie folgt dar: 

Seit Jahren droht an der Grenzregion zum Waldviertel ein Atommüllendlager zu entstehen. Nun wer-
den die Ausbaupläne immer konkreter und spätestens im Jahr 2018 will die tschechische Regierung 
entscheiden, an welchem Standort die radioaktiv verbrauchten Brennstäbe aus ihren Atomkraftwerken 
endgelagert werden. In der engeren Auswahl befinden sich zahlreiche Orte nahe der österreichischen 
Grenze. Als potenzieller Standort wird vermehrt das südböhmische Cihadlo bei Lodherov (Rieger-
schlag) genannt. Cihadlo ist lediglich 25 Kilometer von der Grenze zu Niederösterreich entfernt und 
würde als Atommüllendlager ein enormes Gefahrenpotenzial, allen voran für die Niederösterreicher 
und die „Grenzbevölkerung“, darstellen.  

Tatsache ist, dass bis dato noch immer kein sicheres Endlagersystem entwickelt wurde und Niederös-
terreich ohnehin mitten in der Gefahrenzone der überalterten, störanfälligen Atommeiler Tschechiens 
und der Slowakei liegt. Mit Stichtag Ende 2017 sind neun der 14 in Betrieb befindlichen Atomkraftwer-
ke in Temelin, Dukovany, Bohunice, Mochovce und Paks 30 Jahre und länger in Betrieb. Alleine in 

https://meine.energiebewegung.at/page/s/atommuell-nein-danke
mailto:gemeindeservice@enu.at
http://www.enu.at/images/doku/unterschriftenliste_anti_atommuell.pdf
http://www.umweltgemeinde.at/atommuell-nein-danke-gzv
http://www.enu.at/images/doku/facebook_antimuell.jpg
http://www.enu.at/images/doku/a1_plakat_gemeinde.pdf
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Temelin gab es in den letzten Jahren über 130 (!) bekannte Störfälle. Die Folgen eines atomaren Un-
falls in einem der Ost-AKW wären katastrophal. Ebenso gefährlich und bedrohlich ist die von Tsche-
chien angepeilte, grenznahe Atommüllendlagerung. Im Interesse einer sicheren Zukunft unseres Bun-
deslandes sowie der Gesundheit der Niederösterreicher und nachfolgender Generationen muss die 
grenznahe Atommüllendlagerung mit allen Mitteln verhindert werden.  

Bereits im Jahr 2014 hat der Gemeinderat eine Resolution gegen Atomkraftwerke und Atommüllend-
lagerstätten in Grenznähe verabschiedet. 

 

Vorberatungen: 
Der Gegenstand wurde in keinem Ausschuss vorberaten. 
 
Zuständigkeit: 
Die Angelegenheit wird in Weiterführung der Resolution v. 14.10.2014 dem Gemeinderat zur Ent-
scheidung vorgelegt. 

 

 

 

Finanzierung: 
Keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Für den Gemeinderat: 
Der Gemeinderat wolle die Unterstützung der im Sachverhalt dargestellten Unterschriftenaktion gegen 
die Errichtung eines Atommüllendlagers in Tschechien durch Auflage der Unterschriftenlisten im Bür-
gerservice, Bewerbung auf der Homepage, Bewerbung im Facebook und Aushang im Neuen Rathaus 
beschließen. 
Weiters wolle der Gemeinderat wie folgt beschließen: 

1. Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach spricht sich im Sinne der Antragsbegrün-
dung entschieden gegen ein Atommüllendlager in Grenznähe aus. 

2. Der NÖ Landtag, die NÖ Landesregierung, der Nationalrat und die Bundesregierung werden 
im Sinne der Antragsbegründung aufgefordert, entschieden gegen ein Atommüllendlager in 
Grenznähe einzutreten und alle rechtlichen Schritte zu setzen um sicherzustellen, dass dieses 
auch verhindert wird.“ 

 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter:  zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  5. Verlegung und Sanierung des Kriegerdenkmals Ollersbach 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 

Das Kriegerdenkmal Ollersbach wurde bisher vom Kameradschaftsbund gepflegt. Da künftig die Pfle-
ge durch den Kameradschaftsbund nicht mehr möglich ist, wurde eine Verlegung auf den Friedhof 
Ollersbach und eine Sanierung durch die Fa. Beier angeregt. 

 

Nachfolgend der Kostenvoranschlag der Firma Beier: 
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Vorberatung: Der Sachverhalt wurde in keinem Ausschluss vorberaten. 
 
Hinweis: Für die Beschlussfassung ist gem. § 35 Abs. 20 NÖ GO der Gemeinderat zuständig. 
 

Finanzierung: 
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Eine Bedeckung ist im VA 2017 aus dem zu erwartenden Überschuss aus dem VH 39 Friedhofsanie-
rungen gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge der Verlegung des Kriegerdenkmals Ollersbach auf den Friedhof Ollersbach 
und den Sanierungsarbeiten durch die Firma Beier zu einem Betrag von € 3052,80 inkl. MwSt. zu-
stimmen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  6. EDV - Einführung von Office 365 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 
 
Bei der Stadtgemeinde Neulengbach ist derzeit als Büro- und Kommunikationssoftware 
Office 2010 der Firma Microsoft im Einsatz. Dazu wird ein eigener Exchange-Server für rund 
40 User betrieben. Dieser Exchange Server läuft auf einem Microsoft Small Business Server 
2008. 
 
Der Extended Support des Small Business Server ist mit 11.4.2017 ausgelaufen. Das bedeu-
tet, dass von Microsoft keine neuen Sicherheitsupdates und kein Support mehr bereitgestellt 
werden. 
 
Die derzeit bei der Stadtgemeinde Neulengbach in Gebrauch befindliche Version von Office 
2010 wird nur noch bis zum Jahr 2020 unterstützt. Neue Exchange Server Versionen und 
Office 365 unterstützen Office 2010 längstenfalls auch nur noch bis 2020. 
 
Nach Prüfung der Alternative wird daher aus Gründen der Flexibilität, Kostenkontrolle und 
Beschränkung der Initial-Kosten ein Umstieg auf die Cloud-Lösung mit Office 365 empfohlen. 
 
Hierfür liegt ein Angebot OP-170402 vom 24.4.2017 der Fa. EBCONT operations GmbH (ein 
Unternehmen der EBCONT group mit Sitz in 3040 Neulengbach, Anzbachgasse 227) wie 
folgt vor (Preise exkl. USt): 
 
1. Software Abonnements Office 365 Business Premium für 40 User/Jahr 5.012,16 
2. Dienstleistungen Installation/Implementierung 10.000,00 
 
Folgende Zusatzleistungen werden nach dem Basisstundensatz (EUR 100,--) abgerechnet: 
 
3. Einführung in die Nutzung von SharePoint (16 Stunden) 1.600,00 
4. Unterstützung bei der Einführung von OneDrive for Business (8 Stunden) 800,00 
5. User-Schulung für Office 2016 (2 Sessions zu je 4 Stunden) 800,00 
 
Gesamtkosten exkl. USt 18.212,16 
 
 
Die Alternative (neuer Exchange Server und Umstieg auf Office 2016 Pro Plus für 40 User) 
stellt sich kostenmäßig wie folgt dar: 
 
1. Office 2016 Pro Plus für 40 User 21.920,84 
2. Exchange Server 2016 Enterprise 4.369,97 
3. Exchange CAL Enterprise für 40 User 2.327,60 
4. Dienstleistungen Projektaufwand 12.000,00 
 
Gesamtkosten exkl. USt  40.618,41 
 
 
Vorberatung: 
Diese Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss vorberaten. 
 
Zuständigkeit: 
Ist gem. § 35 Z. 22 lit. f) NÖ GO für den Gemeinderat gegeben. 
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Finanzierung: 
Die Bedeckung ist im VA 2017 im OH unter dem Ansatz 1/900000-618010 Instandhaltung EDV Anla-
ge gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. EBCONT operations GmbH, 1200 Wien, 
mit den Leistungen zum Umstieg auf Office 365 gemäß Angebot OP-170402 vom 24.4.2017 
zu EUR 21.854,59 inkl. USt beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  7. Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Bilder BP und LH) 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2017 ist unter HH-Stelle 1/015000-729000 ein Betrag von EUR 800,00 für Ausgaben 
im Bereich Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. 
 
Im März 2017 wurde das offizielle Porträtfoto des neuen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen 
vorgelegt. Gemäß Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz ist ein Bild des Bundespräsidenten "als 
staatliches Symbol" neben dem Bundeswappen in jeder Pflichtschule in Österreich anzubringen. Auch 
in den Kindergärten in Niederösterreich ist das Aufhängen des Amtsbilds vorgeschrieben. Auf freiwilli-
ger Basis hängt das Porträt auch in Polizeidienststellen, in sämtlichen Botschaften Österreichs sowie 
beim Bundesheer und anderen staatlichen Einrichtungen. 
 
Über den Verlag Österreich wurden entsprechende Amtsbilder angekauft, ebenfalls erforderlich waren 
Bilderrahmen. 
 
Das Land NÖ ersuchte analog zu dieser Bestimmung auch das Bild der neuen Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner in Schulen, Kindergärten und sonstigen öffentlichen Gebäuden anzubringen. 
 
Die Kosten für die Amtsbilder samt Rahmen belaufen sich auf EUR 343,75 und waren im Voranschlag 
2017 nicht vorgesehen, sodass unter HH-Stelle 1/015000-729000 keine ausreichende Deckung vor-
liegt. 
 
Eine Bedeckung der außerplanmäßigen Aufwendungen ist aus Einsparungen im ordentlichen Haus-
halt gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist durch Einsparungen im ordentlichen Haushalt gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die außerplanmäßige Ausgabe betreffend Ankauf von Amtsbildern des Bun-
despräsidenten Alexander van der Bellen und der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner samt Rah-
men in Höhe von EUR 343,75 beschließen. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 

  



Gemeinderat 27.06.2017 öffentlich Seite 22 von 151 
 

 
  

TOP  8. 12. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Mag. Alois Heiss 
 

Sachverhalt: 
 
I. Widmung 
 
In seiner Sitzung am 29.11.2016 hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach den 
Grundsatzbeschluss für die Einleitung des Verfahrens zur 12. Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes gefasst. 
 
Das derzeit geltende Örtliche Raumordnungsprogramm ist in seiner Urfassung seit 
23.10.2003 rechtskräftig. Nunmehr sind im Zuge des gegenständlichen Verfahrens folgende 
Änderungen des Örtlichen Raumordnungsprogrammes der Stadtgemeinde Neulengbach 
geplant: 
 
Änderung des Flächenwidmungsplanes: 
 
Davon waren im Auflagenentwurf folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes erfasst  
(Anlage 1 zu diesem TOP): 
 
1. KG Raipoltenbach: Gst. Nr. 370 Umwidmung von „Bauland - Betriebsgebiet“ (BB) in 

„Bauland - Betriebsgebiet-emissionsarme Betriebe“ (BB-E) und „Bauland – Agrargebiet“ 
(BA) - Plan Nr. 01  in Mosletzberg (Bauer Karl) 

 
2. KG St. Christophen: Gst. Nr. .220 und 4/2 (T) Umwidmung von „Grünland - Erhaltenswer-

tes Gebäude im Grünland“ (Geb) in „Grünland - Erhaltenswertes Gebäude im Grünland“  
mit dem Zusatz „Standort“ (Geb-Sto) - Plan Nr. 02 in St. Christophen, Hinterberger Stra-
ße 75 (Bauer Matthias) 

 
3. KG Neulengbach: Gst. Nr. 261/1 (T), 261/2 (T), 261/3 (T), 261/4 (T) und 285/3 (T) Strei-

chung der Kenntlichmachung „Wald“ (FO) - Plan Nr.  03 in Neulengbach, Lieglweg (Gei-
ger Erna u.a.) 

 
4. KG Tausendblum: Gst Nr. 191/2 (T) Umwidmung von „Grünland - Land- und Forstwirt-

schaft“ (Glf) in „Grünland - Erhaltenswertes Gebäude im Grünland“ (Geb) - Plan Nr. 04 in 
Schrabatz, Schrabatzstraße 1 (Kaiblinger Josef) 

 
5. KG Tausendblum: Gst. Nr. 540/2 (T) Umwidmung von „Grünland - Land- und Forstwirt-

schaft“ (Glf) in „Grünland - Erhaltenswertes Gebäude im Grünland“ (Geb)  - Plan Nr. 05 in 
Ebersberg, Steinriedlgasse 174 (Frech Waltraud) 

 
6. KG Tausendblum: Gst. Nr. 502/1 (T), 502/2 (T) und 503/7 (T)  Umwidmung von „Bauland  

- Wohngebiet“ (BW) bzw. „Bauland  - Wohngebiet maximal 2 Wohneinheiten“ (BW-2WE)  
in „Verkehrsfläche öffentlich“ (Vö), von „Verkehrsfläche öffentlich“ (Vö) in „Bauland  - 
Wohngebiet maximal 2 Wohneinheiten“ (BW-2WE)  bzw. von „Bauland  - Wohngebiet 
maximal 2 Wohneinheiten“ (BW-2WE) und „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ (Glf) in 
„Verkehrsfläche öffentlich - Fußweg“ (Vö-Fußweg) - Plan Nr. 05 in Ebersberg, Holubgas-
se  (Amadeus)  

 
7. KG Tausendblum: Gst. Nr. 534/2 (T) Umwidmung von „Bauland – Wohngebiet maximal 

zwei Wohneinheiten“ (BW-2WE) in „Verkehrfläche öffentlich“ (Vö) und „Verkehrsfläche 
privat“ (Vp) - Plan Nr. 05 in Ebersberg, Steinriedlgasse  (Okermüller Renate und Loidolt 
Michael) 
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8. KG Großweinberg: Gst.  Nr. 23/4 (T), 24/1 (T) und 84 (T) Umwidmung von „Bauland – 
Wohngebiet maximal 2 Wohneinheiten“ (BW-2WE)  in „Verkehrsfläche öffentlich“ (Vö)   - 
Plan Nr.  06 in Au am Anzbach, Egon-Schiele-Straße/Eschenbachgasse  (Hackl Marga-
rete sowie Mühlbauer Theresia und Hubert) 

 
9. Diverse Bereiche innerhalb des Gemeindegebietes: Diverse geringfügige Änderungs-

maßnahmen bzw. Korrekturen aufgrund erfolgter Grundteilungen bzw. Aktualisierungen 
der Digitalen Katastermappe, erfolgter Grundabtretungen (Übernahme von Grundflächen 
in das öffentliche Gut) bei gleichzeitigem Erfordernis der Abänderung der Widmungs-
grenzen in Teilbereichen von Grundstücken, welche widmungsgemäß adaptiert werden 
sollen und somit eine nutzungsspezifische Abstimmung von Widmungs- und Grund-
stücksgrenzen erfolgen soll - Plan Nr.  01 bis Plan Nr.  14. 

 
(T) = Teilfläche 
 

II. Öffentliche Auflage und Stellungnahmen 
 
Die allgemeine Einsichtnahme des Entwurfes der 12. Änderung des Örtlichen Raumord-
nungsprogrammes erfolgte in der Zeit vom 16.02.2017 bis 30.03.2017. Innerhalb dieser Frist 
einlangende Stellungnahmen sind gemäß § 24 Abs. 9 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 bei 
der endgültigen Beschlussfassung in Erwägung zu ziehen. 
 
Folgende Stellungnahme wurde abgegeben (Anlage 2 zu diesem TOP): 
 
Stellungnahme von Hedwig und DI Gerhard Rutschek, wohnhaft in 3040 Ebersberg, Holub-
gasse 268, vom 12.03.2017, eingelangt am 14.03.2016, zum Umwidmungspunkt 6 in Ebers-
berg, Holubgasse 
 
Zu dieser Stellungnahme liegt eine raumordnungsfachliche Beurteilung vom Raumplaner DI 
Hameter wie folgt vor (Anlage 3 zu diesem TOP): 
 

Bearbeitung der eingelangten Stellung-
nahmen im Zuge der 

12. Änderung des  
Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

der Stadtgemeinde Neulengbach 

 

GZ: 3040 04 11/16-OE 

Bad Vöslau, im Juni 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
raum und plan 

raumplanung 
landschaftsplanung 

beratung 
 

Dipl.-Ing. Josef Hameter 
Ingenieurkonsulent für Raumplanung und Raumordnung 

staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker  
 

Morenogasse 6/2, 2540 Bad Vöslau 
Filiale: Am Flachhard 9, 2500 Baden 

 

office@raumundplan.at 
www.raumundplan.at 

www.hameter.org 
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Wie vom Gesetzgeber vorgesehen ist der Entwurf zur Änderung des Örtlichen Raumord-
nungsprogrammes im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Neulengbach durch sechs Wochen 
zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 
 
Zu diesen Entwürfen sind fristgerecht 2 Stellungnahmen eingelangt, welche gemäß §24 Abs. 
9 und §25 Abs. 4 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 vom Gemeinderat zu behandeln sind. 
 
Die eingelangten Stellungnahmen wurden von folgenden Parteien abgegeben: 
 

Lfd. 
Nr. 

Partei 

1 Hedwig Rutschek 
DI (FH) Gerhard Rutschek, MBA 
Holubgasse 268 
3040 Neulengbach 

2 Amadeus Bauträger GmbH 
Bergmillergasse 3/3 
1140 Wien 

 



Gemeinderat 27.06.2017 öffentlich Seite 25 von 151 
 

1. Hedwig Rutschek 

DI (FH) Gerhard Rutschek, MBA 

Übersicht 

 

KG Tausendblum 

Parzelle(n) 502/1 (T), 502/2 (T) und 503/7 (T) 

Adresse Holubgasse 

Kurzfassung Die angegebenen Parteien ersuchen um Verlegung des geplanten 
Fußweges, welcher in die Bahnhofstraße mündet in Richtung Süden, 
um hiermit eine direktere Verbindung zum Bahnhof und eine fußgän-
gerfreundlichere Verkehrslösung (Fußgänger müssten nicht die Kurve 
ohne Gehsteig beschreiten) umzusetzen. 

Vorschlag Keine Berücksichtigung 

Begründung Wie bereits im zugehörigen Erläuterungsbericht zu gegenständlichem 
Änderungspunkt dargelegt, soll die hohe Lagegunst des Standortes in 
der Nähe des Bahnhofes Neulengbach dahingehend unterstrichen 
werden, als dass im Hinblick auf eine fußläufige Verbindung der Ho-
lubgasse mit der Bahnhofstraße ein 2 Meter breiter Streifen als "Ver-
kehrsfläche öffentlich-Fußweg" gewidmet und für nicht-motorisierte, 
kurze Wege zu den Knoten des öffentlichen Personennahverkehrs 
gesichert werden soll. Diese Vorgangsweise und insbesondere auch 
die konkrete Lage des Fußweges wurde seitens der Gemeinde bereits 
im Vorfeld mit den Projektanten abgestimmt und vereinbart. 

Eine Verlegung des Fußweges nach Süden hätte einerseits nachteilige 
Auswirkungen auf den südlich angrenzenden Baulandbereich (auf-
grund der "Durchschneidung" des Areals wäre jedenfalls auch mit 
verstärkten Nutzungskonflikten und einer Vergrößerung der erforder-
lichen Abstandsflächen zwischen den projektierten Wohngebäuden zu 
rechnen), andererseits wäre auch mit höheren Kosten der Herstellung 
der Verkehrsflächen aufgrund der größeren Länge und der zusätzli-
chen Böschungshöhe zu erwarten. 

Aus raumordnungsfachlicher Sichtweise kann eine Berücksichtigung 
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des eingebrachten Ansuchens demnach nicht empfohlen werden. 

 

 
 

2. Amadeus Bauträger GmbH 

Übersicht 

 

KG Tausendblum 

Parzelle(n) 502/1 (T), 502/2 (T) und 503/7 (T) 

Adresse Holubgasse 

Kurzfassung O.a. Partei spricht sich gegen eine Verlegung des - im Zuge des gegen-
ständlichen Änderungsverfahrens vorgesehenen - neuen Fußweges 
aus, da dies in keinster Weise zu geplanten Nutzung passen würde. 

Vorschlag Berücksichtigung 

Begründung Wie bereits erwähnt, hätte eine Verlegung des Fußweges nach Süden 
einerseits nachteilige Auswirkungen auf den südlich angrenzenden 
Baulandbereich (aufgrund der "Durchschneidung" des Areals wäre 
jedenfalls auch mit verstärkten Nutzungskonflikten und einer Vergrö-
ßerung der erforderlichen Abstandsflächen zwischen den projektier-
ten Wohngebäuden zu rechnen), andererseits wäre auch mit höheren 
Kosten der Herstellung der Verkehrsflächen aufgrund der größeren 
Länge und der zusätzlichen Böschungshöhe zu erwarten. 

Aus raumordnungsfachlicher Sichtweise kann der eingebrachten Stel-
lungnahme daher gefolgt werden. 

 

 
 
III. Stellungnahmen des Amtes der NÖ Landesregierung 
 
Von der Abt. RU2 wird folgendes Gutachten im Wege der Abt. RU1 des Amtes der NÖ Lan-
desregierung zum Entwurf des Örtlichen Raumordnungsprogrammes übermittelt (Anlage 4 
zu diesem TOP): 
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RU2-O-414/147-2017 

Zu: RU1-R-414/063-2017 

Betrifft: Stadtgemeinde Neulengbach – Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms 

Die Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht hat mit Schreiben vom 17.02.2017 die Unterla-

gen zur Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms zur Begutachtung übermittelt. Die 

Änderungen wurden vom Ing. Kons. für Raumplanung und Raumordnung Dipl. Ing. Josef 

Hameter (Büro raum und plan) ausgearbeitet. Auf Grund der vorgelegten Unterlagen, des 

Lokalaugenscheins und der mit Vertretern der Gemeinde geführten Besprechungen wird 

folgendes  

 

G U T A C H T E N 

zum Entwurf des örtlichen Raumordnungsprogramms abgegeben. 

Die örtliche Situation, die geplanten Maßnahmen und die Begründung der einzelnen Ände-

rungen sind im vorliegenden Bericht detailliert beschrieben und mit Fotos belegt, sodass von 

einer Wiederholung der Erläuterungen in diesem Gutachten Abstand genommen wird. 

Die Themen Bevölkerungsentwicklung, Naturgefahren und Baulandbilanz wurden im Zuge 

des letzten Änderungsverfahrens 2016 aktualisiert, da das Entwicklungskonzept und die da-

mit verbundenen Planungsgrundlagen der Stadtgemeinde aus dem Jahr 2003 stammen. Im 

Rahmen des gegenständlichen Umwidmungsverfahrens wurden die Ausführungen um die 

Themen Hangwässer, Geogene Gefahrenhinweise und Flächenbilanz ergänzt.  

Betreffend die Risiken durch Hangrutschungen wurde eine Stellungnahme der Landesbaudi-

rektion – Geologischer Dienst eingeholt (siehe Aktenvermerk vom 5.04.2017, Teilnehmer 

Emma Bointner, Joachim Schweigl). Demnach ist vor der Widmung Geb auf der Parz. 191/2, 

KG Tausendblum, (Pkt. 1.4.) ein geologisches, geotechnisches Gutachten erforderlich, für 

die übrigen Änderungspunkte ist keine geologische Untersuchung notwendig. 

 

Änderung der Nutzungsart: 

1.1. Parz. 370 (T), KG Raipoltenbach; 

Umwidmung von BB auf BB-emissionsarme Betriebe bzw. BA: 

Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude der agrarisch strukturierten Ortschaft Mosletzberg sind 

als Glf bzw. Geb gewidmet,  lediglich das Areal des ehemaligen Tischlereibetriebes ist als 

BB ausgewiesen. Auf Grund einer Umstellung der Produktion wird der Bereich derzeit zu 

Lager- bzw. Wohnzwecken genutzt. Dieser Nutzung entsprechend soll nun der südliche Teil 

des Grundstücks als BA und der nördliche Teil als BB-emissionsarm festgelegt werden.  

Da in Mosletzberg kein Wohnbauland ausgewiesen ist und die vorhandenen Wohngebäude 

als Glf oder Geb gewidmet sind, ist die punktuelle Festlegung eines ca. 3000m² großen Ein-

zelstandortes als Bauland-Agrargebiet vom fachlichen Standpunkt der Raumordnung nicht 



Gemeinderat 27.06.2017 öffentlich Seite 28 von 151 
 

nachvollziehbar. Es wird daher empfohlen, von der gegenständlichen Umwidmung Ab-

stand zu nehmen. 

 

Ausweisung von Geb: 

1.2. Parz. ∙220 und 4/2(T), KG St. Christophen; 

Umwidmung von Geb SC 23 auf Geb-Sto: 

Wie aus dem Geb-Datenblatt hervorgeht, war die Benutzbarkeit für Wohnzwecke in den ver-

gangenen 10 Jahren gegeben und sind die Voraussetzungen für die Festlegung des Zusat-

zes „Standort“ erfüllt.  

 

1.4. Parz. 191/2 (T), KG Tausendblum; 

Umwidmung von Glf auf Geb TB 16 (529m²): 

1.5. Parz. 540/2 (T), KG Tausendblum; 

Umwidmung von Glf auf Geb TB 17 (170m²): 

Laut Stellungnahme der Landesbaudirektion – Geologischer Dienst sind an der Oberfläche 

des Grundstücks 191/2 Massenbewegungen zu beobachten (Rutschbuckel und krumme 

bzw. schief gewachsene Bäume) bzw. sind an den Mauern des alten Wohnhauses Risse zu 

sehen, die auf Massenbewegungen schließen lassen. Vor der Widmung Geb (Pkt.  

1.4.) ist daher ein geologisches, geotechnisches Gutachten einzuholen, um die Eignung 

des Standortes für die vorgesehene Nutzung zu klären.  

Sonst wurden aus raumordnungsfachlicher Sicht keine Tatsachen festgestellt, die der Aus-

weisung der erhaltenswerten Gebäude entgegenstehen. 

 

Änderung von Verkehrsflächen: 

1.6. Parz. 502/1 (T), 502/2 (T) und 503/7 (T), KG Tausendblum; 

Die Verlängerung und geringfügige Verschmälerung der öffentlichen Verkehrsfläche stellt 

eine Anpassung der Flächenwidmung an einen Teilungsplanentwurf bzw. an ein Bebau-

ungskonzept dar. 

 

1.7. Parz. 534/2 (T), KG Tausendblum; 

1.8. Parz. 23/4 (T), 24/1 (T) und 84 (T), KG Großweinberg: 

Die Verbreiterung der öffentlichen Verkehrsfläche und die zusätzliche Festlegung einer priva-

ten bzw. öffentlichen Verkehrsfläche zur inneren Erschließung der bereits gewidmeten, aber 

noch unbebauten  Wohngebiete resultiert aus einem Parzellierungsentwurf.  

Die Änderung der Verkehrsflächen ermöglichen eine kleinräumige Verbesserung der Ver-

kehrssituation und eine geeignetere Parzellierung und damit eine wirtschaftlichere Ausnüt-

zung des vorhandenen Baulandes. 
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Kenntlichmachungen: 

1.3.  Parz. 261/1(T), 261/2 (T) u.a., KG Neulengbach; 

Streichung der Kenntlichmachung „Wald“: 

Wie aus dem Aktenvermerk von Herrn Meissl der BH ST. Pölten - Fachbereich Forst vom 

26.04.2013 hervorgeht, handelt es sich bei der gegenständlichen Fläche nicht um Wald im 

Sinne des Forstgesetzes. Die Kenntlichmachung Fo entfällt daher. 

Dipl.-Ing. C i k l 
Sachverständige für Raumordnung  
und Raumplanung 
elektronisch unterfertigt 
18.05.2017 

 

Von der Abt. BD1 – Naturschutz wird folgendes Gutachten im Wege der Abt. RU1 des Amtes 
der NÖ Landesregierung zum Entwurf des Örtlichen Raumordnungsprogrammes übermittelt: 
(Anlage 5 zu diesem TOP): 
 
BD1-N-8414/023-2017 

Zu: RU1-R-414/063-2017 

Stadtgemeinde Neulengbach 12. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes 

Die Stadtgemeinde Neulengbach beabsichtigt Änderungen zu ihrm örtl. ROP vorzunehmen. 

Insgesamt sind neun Punkte vorgesehen. Alle Punkte und somit auch jene, die das Land-

schaftsschutzgebiet „Wienerwald“ überlagern, sind nach den Bewertungskriterien des Fach-

bereiches Naturschutz durchwegs als geringfügig zu bezeichnen. Andere naturschutzrechtli-

che Festlegungen des Gemeindegebietes (Vogel-Europaschutzgebiet, Naturdenkmäler) sind 

nicht direkt betroffen. Auf Grund der Charakteristik der vorgesehenen Punkte können auch 

nennenswerte Ausstrahlungswirkungen ausgeschlossen werden, dass hinsichtlich des vor-

gelegten Änderungsentwurfs der Stadtgemeinde Neulengbach weder ein Versagungsgrund 

noch ein Anpassungsbedarf gesehen wird. 

Ergeht an: 

1. NÖ Umweltanwaltschaft, Wiener Straße 54, 3109 St. Pölten  

mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme 

 
Dr. Haas 
Amtssachverständiger für Naturschutz 

 
 
IV. Verordnung 
 
Gemäß § 24 sowie § 25 Raumordnungsgesetz 2014 LGBL.Nr. 3/2015 i.d.g.F. obliegt die 
Erlassung der Verordnung über die Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
dem Gemeinderat.  
 
Aufgrund des im Wege der Abt. RU1 des Amtes der NÖ Landesregierung übermittelten Gut-
achtens der Abt. RU2 wurde aus raumordnungsrechtlichter Sicht festgestellt, das zum Um-
widmungspunkt Nr. 1 kein begründeter Änderungsanlass im Sinne des § 25 Abs. 1 NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 nachgewiesen wurde und und daher empfohlen wurde, von der 
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gegenständlichen Widmung Abstand zu nehmen. Zwischenzeitig wurde das gegenständliche 
Ansuchen auf Umwidmung aufgrund einer geplanten Projektänderung zurückgezogen.  
 
Der Umwidmungspunkt Nr. 1 auf Plan Nr. 01 in der KG Raipoltenbach wird gegenüber 
dem Auflagenentwurf aus dem 12. Änderungsverfahren ausgeschieden – geänderter 
Plan Nr. 01 (Anlage 6 zu diesem TOP). 
 
Betreffend die Risiken durch Hangrutschungen wurde eine Stellungnahme der Landesbaudi-
rektion – Geologischer Dienst eingeholt aus welcher hervorgeht, dass für die gegenständli-
chen Umwidmungen lediglich hinsichtlich des Umwidmungspunktes Nr. 4 zur Geb-
Ausweisung ein geologisches, geotechnisches Gutachten erforderlich ist (Anlage 7 zu die-
sem TOP).  
 
Weiters wurde auch aufgrund des Gutachtens der Abt. RU2 des Amtes der NÖ Landesregie-
rung hinsichtlich des Umwidmungspunktes Nr. 4 gefordert, vor der Widmung als Geb, ein 
geologisches, geotechnisches Gutachten einzuholen, um die Eignung des Standortes für die 
vorgesehene Nutzung zu klären.  
 
Zum Umwidmungspunkt Nr. 4 auf Plan Nr. 04  in der KG Tausendblum (Geb-
Ausweisung) wurde vom Grundeigentümer ein geologisches, geotechnisches Gutach-
ten vorgelegt, aus welchem hervorgeht, dass die Widmungseignung gegeben ist  (An-
lage 8 zu diesem TOP). 
 
Es wäre daher beiliegende Verordnung AZ 5133/2016 (Anlage 9 zu diesem TOP) zu be-
schließen. 
 
 
Vorberatung:  
Die 12. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes wurde in den Sitzungen des 
Ausschusses für „Raumordnung und Gemeindeentwicklung“ am 08.11.2016 und am 
07.06.2017 behandelt. Der Grundsatzbeschluss zur Einleitung der 12. Änderung  des örtli-
chen Raumordnungsprogrammes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 29.11.2016 
gefasst. 
 
Zuständigkeit:  
Gemäß den Bestimmungen des NÖ ROG sowie der NÖ GO ist die Zuständigkeit für den 
Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Die Bedeckung für die Durchführung des gegenständlichen Verfahrens ist im VA 2017 unter 
dem Vorhaben 16 des AOH gegeben. 
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Anlagen: 

AZ. 5133/2016 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 
TOP           nach Erörterung der eingegangenen Stellungnahmen nachstehende 

 

VERORDNUNG 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 idgF wird das 
Örtliche Raumordnungsprogramm in den Katastralgemeinden Almersberg, Emmersdorf, 
Großweinberg, Markersdorf, Neulengbach, Ollersbach, Raipoltenbach, St. Christophen, Tau-
sendblum und Unterwolfsbach  dahingehend abgeändert, dass die auf den zugehörigen 
Plandarstellungen durch entsprechende Signatur dargestellten Änderungen des Flächen-
widmungsplanes festgelegt werden (12. Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogram-
mes). 
 

§ 2 
 
Die Plandarstellungen, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, lie-
gen im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Neulengbach während der Amtsstunden zur all-
gemeinen Einsicht auf. 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach 
ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundma-
chungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
 
Neulengbach, am 27.06.2017 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
Franz Wohlmuth 

 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat möge nach Beratung über die vorliegenden Stellungnahmen und Gutach-
ten die Verordnung AZ 5133/2016 über die 12. Änderung des Örtlichen Raum-
ordnungsprogrammes beschließen, wobei sich gegenüber dem Auflagenentwurf folgende 
Änderung ergibt: 
 
Der Umwidmungspunkt Nr. 1 auf Plan Nr. 01 in der KG Raipoltenbach in Mosletzberg wird 
aus dem 12. Änderungsverfahren ausgeschieden. 
 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 

 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  9. Förderprogramm Smart City; städtisches Speichermanagement 
durch Aktivierung und übergeordnete Steuerung der verfügbaren 
Strom-Wärmespeicher 

Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Mag. Alois Heiss 
 

Sachverhalt: 
 
Von den Kooperationspartnern Burg 2025 – Personenkomitee, im-plan-tat Raumplanung GmbH & Co 
KG, 4wardEnergy Research GmbH, 17&4 Organisationsberatung GmbH, message Marketing- & 
Communications GmbH, DI Lothar Rehse und der Stadtgemeinde Neulengbach wurde unter der Pro-
jektleitung von Herrn DI Mathias Zawichowski beim Klima- und Energiefonds um Förderung des For-
schungsprojektes „Smarte Speicherstadt“ im Rahmen des Förderprogramms Smart City um Förde-
rung angesucht. 
 
Die Forschungsarbeit wird wie folgt definiert: 
 

Kern des Forschungsprojektes „Smarte Speicherstadt“ ist die Konzeption eines flexiblen 
Speichersystems, um medienübergreifend lokale und regionale Überschusssituationen im 
Energiesystem auffangen zu können. Mit Hilfe eines Energiemanagementsystems sollen 
dazu die Energieflüsse sowohl im Strom- als auch im Wärmenetz erfasst und mit den regio-
nalen erneuerbaren Energieerzeugungen verknüpft werden. Für die notwendige Speicherka-
pazität von 500 – 1.000 kWh in Neulengbach soll im Umfeld der Aktivierung der Burg Neu-
lengbach ein Konzept entwickelt werden. Damit würden pro Jahr Überschüsse von ca. 
200.000 kWh aufgenommen und dem lokalen Energieverbrauch zugeführt. Die CO2-
Einsparungen belaufen sich dann auf 33 Tonnen pro Jahr. 
 
Neulengbach bietet sich zur Verortung des angedachten Speichersystems an, weil es sich 
im suburbanen Bereich des Wienerwalds befindet, sowohl ein Strom- als auch ein Wärme-
netz vorhanden ist (beide Betreiber sind Teil des Konsortiums) und die Energie-Modellregion 
Elsbeere-Wienerwald hier ihr Zentrum hat. Damit gehen hohe Wachstumsraten bei der Er-
zeugung Erneuerbarer Energien und der Entwicklung der E-Mobilität einher. 
 
Die Entwicklung zur Nutzung der Burg Neulengbach bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 
an einem in hohem Maße dynamischen und partizipativen Prozess einer sozialen Innovation 
anzuknüpfen: Die Burg bietet sich als ikonischer Ort an, die Funktionalitäten auch optisch 
zusammenzuführen und das Thema intelligente Energienutzung zu einem Leitthema für die 
geplante Start up Factory zu machen. Und der aktuelle Beteiligungsprozess – derzeit befin-
det sich der stark wahrgenommene „Ideen-Wettbewerb“ in der finalen Phase – bietet ideale 
Anknüpfungsmöglichkeiten für lokale wie auch für neue Unternehmen und damit natürlich 
auch für die Kommunikation eines Smart City Demo – Projekts. Damit wäre jedenfalls die 
Anschlussfähigkeit des beantragten Forschungsprojekts gewährleistet. 
 
Die Stadt Neulengbach sieht sich aktuell mit hohen Pendlerraten konfrontiert. Deshalb wäre 
es wünschenswert, die Dynamik dieser Entwicklung in der Stadt mit Betriebsneuansiedlun-
gen entgegenzuwirken und auch mit dem örtlichen Mobilitätssystem abzustimmen. Diese 
Ganzheitlichkeit in der Herangehensweise auch unter Einbindung der Bevölkerung und Wirt-
schaft als aktive, partnerschaftliche Teile des neuen Energiesystems wäre neben der techno-
logischen Aufarbeitung ein wichtiger innovativer Aspekt des Forschungsprojekts. 
 
Der Projektkostenanteil für die Stadtgemeinde Neulengbach wird mit € 10.000,00 begrenzt und be-
zieht sich auf Arbeiten z.B. für Planungsleistungen energiesparender Straßenbeleuchtung oder Pla-
nungsleistungen für ressourcenschonenden Individualverkehr (z.B. Radwege), die in jedem Fall kei-
nen zusätzlichen budgetären Aufwand auslösen. 
 
Von Klima- und Energiefonds ist jetzt die Zusage zur Förderung des Forschungsprojektes eingetroffen 
und liegen folgende Verträge zur Beratung und allf. Beschlussfassung im Gemeinderat vor: 
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1. Förderungsvertrag 
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 Kooperationserklärung 
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2. Punktation - Kooperationserklärung 
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Vorberatungen: 
Der Gegenstand wurde in den Sitzungen des Gemeinderatsausschusses für Raumordnung und Ge-
meindeentwicklung am 19. April 2017 und 7. Juni 2017 behandelt. 
 
Hinweis: 
Sowohl die Kooperationserklärung als auch die Punktation Kooperationserklärung wurden von den 
Kooperations- bzw. Vertragspartnern bereits unterfertigt. 
 
Zuständigkeit: 
Die Angelegenheit ist dem Gemeinderat zur Behandlung und Entscheidung vorzulegen. 
 

Finanzierung: 
Aus der Forschungsarbeit entstehen der Gemeinde keine Primärkosten. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle  

a) den Abschluss des Fördervertrages mit dem Klima- und Energiefonds,  
Projekt 858891,  

b) die Kooperationserklärung, Sondierungsprojekt 9290215, sowie  
c) die Punktation Kooperationserklärung – Sondierungsprojekt, V21.Mai2017, beschließen. 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
25 Ja, 1 Enthaltung (STR Mag. Löffler), 2 Gegenstimmen (GR Matzel, GR Rauschka) 
 
Hinweis: GR Mag. Steinwendtner ist bei diesem TOP nicht anwesend 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  10. Liegenschaftsverwaltung Kirchenplatz 82, TOP 7 - Austausch der 
Dachflächenfenster 

Berichterstatter: STR Josef Fischer 
 

Sachverhalt: 
 
Frau Hilda Hecht ist Mieterin der Gemeindewohnung TOP 7 am Kirchenplatz 82. Bereits vor 

einigen Jahren meldete Frau Hecht Probleme mit den undichten Dachflächenfenstern in ihrer 

Wohnung. Nachdem mehrere Sanierungsversuche nicht den gewünschten Erfolg brachten, 

bleibt als letzte Alternative nur ein Tausch der Fenster. Außenjalousien sind nicht vorgese-

hen. 

 

Dazu wurden von der Neulengbacher Kommunalservice GmbH. Angebote eingeholt und 

folgender Vergabevorschlag erarbeitet. 

 

Datum: 06.06.2017 

Betreff: VERGABEVORSCHLAG 

 

Projekt:  Rathaus Neulengbach Wohnung Hecht 
 

Ergebnis der Preisanfrage zur Direktvergabe 

1. Allgemeines 

Für die Leistungen wurden von der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. Preisaus-

künfte entsprechend § 41 Abs. 3 des Bundesvergabegesetzes 2006 eingeholt. 

 

Die Angebotseinholung erfolgte in Entsprechung des Bundesvergabegesetzes 2006 und 

umfasste die Durchführung der Austausch von 4 Stk Dachflächenfenster in der Wohnung der 

Frau Hecht, es wurden Angebote zur Direktvergabe nach vorheriger Markterkundung gem. 

§28 (2)  BVerG 2006 eingeholt. 

 

Für die Dachflächenfenster wurde bei folgenden Firmen angefragt:  

 

Fa. Resch-Dach Ges.m.b.H. 3424 Zeiselmauer 

Fa. Spenglerei Fellinger Dachdeckerei, 3062 Kirchstetten 

Fa. Quifra Velux Parterfirma, 3550 Langenlois 

2. Umfang der Arbeiten 

Die Preisanfrage umfasst folgende Leistungen: 

Austausch von 4 Stk Dachflächenfenster: 

 Velux Dachflächenfenster Kunstsoff GPU Alu 78/140.  

 Aufzahlung Fenster gekoppelter Eindeckrahmen,  

 Erforderliche Stockverlängerungen  
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ALTERNATIVE 

 Aussenjalousie Solar 78/140 

3. Rechnerische Überprüfung 

Alle Angebote wurden gemäß § 123, Abs. 2,Z.3, des Bundesvergabegesetzes 2006 mittels 

überprüft. 

4. Angebotspreise  

Gegenüberstellung der Netto-Angebotssummen  

Summe excl. MWST 

AUSTAUSCH DER 4 Stk DACHFLÄCHENFENSTER 

Lfd.Nr: Firma
Summe lt. 

Angebot
%

1 Fa. Resch-Dach Ges.m.b.H.  3424 Zeiselmauer € 5.540,40 100,00

2 Fa. Spenglerei Fellinger Dachdeckerei, 3062 Kirchstetten € 5.843,46 105,50

3 Fa. Quifra Velux Partnerfirma, 3550 Langenlois € 5.863,72 105,80

 

Die rechnerische und sachliche Prüfung ergab folgenden Bestbieter: 

RESCH-DACH Ges.m.b.H. 
Gewerbestrasse 4 
3424 Zeiselmauer  

Auftragssumme EUR  5.540,40 exkl. 20% MwSt. abzgl. 3% Skonto 

Ergibt mit Skontoabzug eine Summe von EUR 5.374,19 exkl. 20% MwSt. 

 

ALTERNATIVE AUSSENJALOUSIE SOLAR: 

Lfd.Nr: Firma
Summe lt. 

Angebot
%

1 Fa. Resch-Dach Ges.m.b.H.  3424 Zeiselmauer € 2.166,00 100,00

2 Fa. Quifra Velux Partnerfirma, 3550 Langenlois € 2.181,67 100,70

3 Fa. Spenglerei Fellinger Dachdeckerei, 3062 Kirchstetten € 2.280,00 105,30

 

Die Ausführung von Außenjalousien wir empfohlen! 

Die rechnerische und sachliche Prüfung ergab folgenden Bestbieter: 

 

RESCH-DACH Ges.m.b.H. 

Gewerbestrasse 4 

3424 Zeiselmauer  

Auftragssumme EUR  2.166,00 exkl. 20% MwSt. abzgl. 3% Skonto 
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Ergibt mit Skontoabzug eine Summe von EUR 2.101,02 exkl. 20% MwSt. 

 

 

Vorberatung: 

Die Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss behandelt. 

 

Zuständigkeit: 

Gemäß § 35 Z. 22 lit. f NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit für den Gemeinderat ge-

geben. 

 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im VA 2017 im VH 54 unter der HH-Stelle  5/853000-614000 (Instandhal-

tung von Gebäuden) gegeben. 

 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat möge die Firma RESCH-DACH Ges.m.b.H., Gewerbestraße 4, 3424 Zei-
selmauer, mit der Lieferung und Montage von 4 Stk. Dachflächenfenster in der Wohnung 
TOP 7, Kirchenplatz 82 zu EUR 5.540,40 exkl. 20% Ust., abzgl. 3% Skonto beauftragen. Die 
zusätzlich angebotenen Außenjalousien sind nicht vorgesehen. 
 

 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  11. Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Glo-
cken/Läuteanlage FH Ollersbach) 

Berichterstatter: STR Josef Fischer 
 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2017 ist unter HH-Stelle 1/817300-618000 ein Betrag von EUR 1.500,00 für die In-
standhaltung der sonstigen Anlagen am Friedhof Ollersbach vorgesehen. 
 
Da ein Service der Glocken bzw. der Läuteanlage in der Aufbahrungshalle am Friedhof Ollersbach 
notwendig wurde, wurde mit der Fa. Grassmayr Glockengiesserei Kontakt aufgenommen, mit der ein 
Wartungsvertrag besteht. Die Fa. Grassmayr hat darauf hingewiesen, dass aufgrund geänderter Si-
cherheitsvorschriften das Besteigen des Daches mittels einer Leiter nicht mehr erlaubt ist. Um an den 
Glockenturm zu gelangen wird eine Dachstiege (sogenannte „Dachtritte“) benötigt. 
 
Um das erforderliche Service bzw. auch zukünftige Wartungsarbeiten durchführen zu können, wurden 
fünf Stück Bramac Trittstufen mit Sicherheitsrost besorgt und vom Bauhof montiert. Die Kosten hiefür 
belaufen sich auf EUR 1.113,37. 
 
Da die Wartung der Läuteanlage bisher mittels Leiter durchgeführt werden konnte, war der Ankauf von 
Trittstufen nicht geplant. Der erforderliche Betrag von EUR 1.113,37 wurde nicht veranschlagt, sodass 
unter HH-Stelle 1/817300-618000 keine ausreichende Deckung vorliegt. 
 
Eine Bedeckung der außerplanmäßigen Aufwendungen ist aus einem zu erwartenden Überschuss im 
Vh 39 Friedhofsanierung gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist durch einen zu erwartenden Überschuss im Vh 39 Friedhofsanierung gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die außerplanmäßige Ausgabe betreffend Ankauf von fünf Stück Bramac 
Trittstufen mit Sichersheitsrost in Höhe von EUR 1.113,37 beschließen. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  12. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Heizungsreparatur 
Kindergarten Stadt) 

Berichterstatter: STR Josef Fischer 
 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2017 ist unter HH-Stelle 1/240700-614000 ein Betrag von EUR 2.500,-- für die In-
standhaltung des Kindergarten Neulengbach Stadt vorgesehen. 
 
Anlässlich einer Heizungsstörung im Kindergarten wurde festgestellt, dass offensichtlich ein Leck in 
den Heizungsrohren vorhanden ist, was zum Austritt von Wasser sowie einem Defekt im Ausdeh-
nungsgefäß im Heizhaus geführt hat. 
 
Um die Heizung im Kindergarten wieder betriebsbereit zu machen, wurde die Fa. Doppler mit der 
Lecksuche bzw. der Störungsbehebung beauftragt. Schließlich wurde das lecke Rohr geortet und 
getauscht sowie das defekte Ausdehnungsgefäß ersetzt. Die Kosten hiefür belaufen sich auf 
EUR 7.090,25 zzgl. 20 % MWSt. 
 
Da in diesem Fall äußerste Dringlichkeit geboten war, wurde der Reparaturauftrag umgehend erteilt.  
 
Da mit einem Defekt der Heizung nicht zu rechnen war, wurde der erforderliche Betrag von 
EUR 7.090,25 zzgl. 20 % MWSt nicht veranschlagt, sodass unter HH-Stelle 1/240700-614000 keine 
ausreichende Deckung vorliegt. Derzeit wird der Voranschlagssatz von EUR 2.500,-- um EUR 
5.233,60 überschritten. 
 
Eine Bedeckung der überplanmäßigen Aufwendungen ist im laufenden Haushalt 2017 gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im laufenden Haushalt 2017 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die überplanmäßige Ausgabe betreffend Reparatur der Heizung im Kindergar-
ten Neulengbach Stadt in Höhe von EUR 7.090,25 zzgl. 20 % USt beschließen. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  13. Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. - Jahresabschluss 
zum 31.12.2016 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 
 
Auf Grund der Bestimmungen von § 68 (3) NÖ Gemeindeordnung muss bei Unternehmungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, die unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde stehen, vorgesehen 
sein, dass dem Gemeinderat einmal jährlich ein Bericht über die wirtschaftliche Situation und die vo-
raussichtliche Entwicklung der Unternehmung vorzulegen ist. 
 
Zuletzt wurde der Gemeinderat durch die Berichterstattung über die Jahresrechnung zum 31.12.2015 
der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. über die wirtschaftliche Situation informiert. Nach-
dem bei der Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2016 der Stadtgemeinde Neulengbach 
der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers noch nicht vorgelegen ist und somit über die Jahresrechnung 
nicht berichtet wurde, wird der Gemeinderat nun über die wirtschaftliche Situation der Unternehmung 
durch Vorlage der Jahresrechnung zum 31.12.2016 entsprechend informiert. 
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Lagebericht 
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Aus diesem Ziffernwerk ist eindeutig ablesbar, dass die Gesellschaft erfolgreich und gewinn-

bringend arbeitet. Durch die operativen Tätigkeiten der Gesellschaft konnte der bis zum Jahr 

2008 in Höhe von €163.809,55 aufgestaute Verlust zur Gänze eliminiert werden. Der Bilanz-

gewinn beträgt acht Jahre nach Ausweitung der Geschäftsfelder der Gesellschaft zum 

31.12.2016 nunmehr € 254.686,46. 

 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde im Sinne der Bestimmungen von § 68a 

(3) NÖ Gemeindeordnung  von der AT Audit und Trust Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 

Baden, überprüft. Hierüber liegt folgender Bericht vor: 
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Hinweis: 
Die Jahresrechnung der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. zum 31.12.2016 wird auf 
Grund der Bestimmungen von § 83 (1) NÖ Gemeindeordnung gemeinsam mit der Prüfbericht der AT 
Audit und Trust WP GmbH dem Rechnungsabschluss 2017 der Stadtgemeinde Neulengbach beige-
legt 
 
Vorberatungen: 
Der Gegenstand wurde in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers am 21. April 2017 im Rahmen einer 
Besprechung erörtert, zu der die Fraktionsobleute und die Mitglieder des Prüfungsausschusses gela-
den waren. 
 
Zuständig: 
Die Angelegenheit ist gem. § 68 (3) NÖ Gemeindeordnung dem Gemeinderat vorzulegen. 
 
 

Finanzierung: 
Die Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. löst keine Budgetbindung bei der Stadtgemeinde 
Neulengbach aus. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle den Bericht über die wirtschaftliche Situation und die Entwicklung der Neu-
lengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. auf Grund des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und 
dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 zur Kenntnis nehmen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  14. Topothek 

Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 
 

Sachverhalt: 

Eine TOPOTHEK (www.topothek.at) ist ein regionalhistorisches Online-Archiv, das auf Ge-
meindeebene mit lokalen „Historikern“ umgesetzt wird. Die TOPOTHEK sammelt, archiviert 
und verortet Bilder, Dokumente, Karten sowie Bild- und Tondokumente und stellt diese im 
Internet für die Allgemeinheit zur Verfügung. Sie ersetzt dabei keine Ortschronik, sie interpre-
tiert nicht, sondern schafft historische Grundlagensicherung. Wichtig ist dabei, dass das zur 
Verfügung gestellte Material beim jeweiligen Besitzer verbleibt und nur eine „Digitale Kopie“ 
im Netz veröffentlicht wird. In der Topothek sind die Bild- oder Dateiinhalte nach Schlagwor-
ten, Datum und Blickwinkel auf der Karte auffindbar. 
 

Für Neulengbach soll eine TOPOTHEK gegründet werden. Dazu ist von der Stadtgemeinde 
Neulengbach mit ICARUS (International Centre for Archival Research) der nachstehende 
Vertrag für eine nichtgewinnorientierte Projektpartnerschaft abzuschließen. Vertragsbeginn 
ist Juli 2017. 
 

http://www.topothek.at/
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Die Betreuung der TOPOTHEK Neulengbach erfolgt durch eine private Projektgruppe. Mit 
den ehrenamtlichen Betreuern ist nachstehende Vereinbarung abzuschließen. 

 
Vereinbarung 

 
zwischen der Stadtgemeinde Neulengbach als Betreiber der Internetplattform „Topothek 
Neulengbach“ und den ehrenamtlichen Betreuern dieser Internetplattform. 
 
Die Stadtgemeinde Neulengbach betreibt die „Topthek Neulengbach“. Die Veröffentlichungs-
rechte der eingestellten Bilder sind mit einem dafür vorgesehenen Formular sicherzustellen. 
Die von den ehrenamtlichen Betreuern erstellten Metadaten, die in die Topothek aufgenom-
men werden, gehen in den Besitz der Stadtgemeinde Neulengbach über.  
 
Die von der Stadtgemeinde Neulengbach bestellten Betreuer der Topothek erklären sich 
bereit, alle rechtlichen Verpflichtungen, die vom Betreiber der Internetplattform verlangt wer-
den, einzuhalten und ihre Tätigkeiten ehrenamtlich durchzuführen. Sollte dies nicht der Fall 
sein, ist die Stadtgemeinde Neulengbach berechtigt, die Rechte  für die Betreuung der „To-
pothek Neulengbach“ zu entziehen. 
 
Für die Stadtgemeinde Neulengbach: 
 
………………………………………                        …………………………………………….                     
Bürgermeister Franz Wohlmuth                            Vizebürgermeister Ing. Mag. Alois Heiss 
 
…………………… ……………………………… 
GR STR Josef Fischer 
 
Ehrenamtliche Betreuer der Topothek von Neulengbach: 
 
Name, Adresse und Geb.Datum            Datum/Unterschrift 
 
…………………………………………                     …………………………………………… 
 
………………………………………                              ………………………………………….. 
 
…………………………………………                                     ………………………………….. 
 

 
Die Kosten für die TOPOTHEK Neulengbach betragen derzeit: 

 für die Einrichtung der TOPOTHEK sowie Einschulung in die Web-Platform 
„TOPOTHEK“, einmalig EUR 415,00, 

 zur Deckung der laufenden Kosten (für Gemeinden bis 10.000 Einwohner) monatlich 
EUR 87,00. 

 
Vorberatungen: 
Die Angelegenheit wurde im zuständigen Ausschuss am 8.Juni 2017 dem Grunde nach be-
handelt. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vor-
behalten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im VA 2017 im AOH unter dem VH 11 unter der HH-Stelle 5/273000-728062 (To-
pothek) bis zu einer Höhe von € 2.000,-- gegeben. 
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Beschlussantrag: 

 

Der Gemeinderat wolle die Installierung einer Topothek inkl. Einschulung in die Web-Plattform einma-
lig mit Kosten in der Höhe von € 415,-- und mit Kosten zur Deckung  (f. Gemeinden bis 10.000 Ein-
wohner) mit monatlich € 82,-- beschließen.  
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  15. Rotes Kreuz -  Unterstützung für Rettungs- und Krankentrans-
portdienst 2017 

Berichterstatterin: STR
in
 Beate Raabe-Schasching MA 

 

Sachverhalt: 

 

Mit Schreiben vom 01.05.2017 ersucht das Rote Kreuz, Bezirksstelle Neulengbach, auch für 
2017 eine Subvention in Höhe von EUR 5,20 pro Einwohner zu gewähren. 

 

Wie in mehreren Bürgermeisterkonferenzen gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariterbund 
dargelegt, benötigt das Rote Kreuz für die Aufrechterhaltung seiner Dienste im Sinne der 
Bevölkerung wie bisher einen Beitrag von EUR 10,-- pro Einwohner und Jahr. An dieser Si-
tuation hat sich in den vergangenen Jahren nichts verändert. 

 

Ein diesbezüglicher Beschluss wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 27.01.2009 
gefasst. 

 

Das bedeutet, dass das Rote Kreuz, Bezirksstelle Neulengbach, neben dem im Gesetz 
vorgesehenen Gemeinde-Rettungsdienstbeitrag für das Jahr 2017 von EUR 4,80 pro 
Einwohner wieder um Gewährung einer Subvention von EUR 5,20 pro Einwohner ersucht. 

 

Der Berechnung der Beiträge liegt eine Bevölkerungszahl von 8.044 zugrunde: 

 

Beitragsübersicht für das Jahr 2017: 

 Rettungsdienstbeitrag EUR 4,80 pro Einwohner gesamt EUR 38.611,20 

 Subvention  EUR 5,20 pro Einwohner gesamt EUR 41.828,80 

 

Vorberatungen: 

Die Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss behandelt. 

 

Zuständigkeit: 

Der Gegenstand ist aufgrund der Bestimmungen des § 35 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 
dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. 
 

Finanzierung: 

Eine Bedeckung ist im VA 2017 unter den HH-Stellen  

1/530000-757000 in Höhe von EUR 38.500,00 und 

1/530000-757300 in Höhe von EUR 41.500,00  

gegeben. Der Restbetrag ist aus dem Gesamtergebnis des oHH 2017 zu finanzieren. 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat wolle für die Aufgaben des Rettungsdienstes eine Subvention in Höhe von 
EUR 5,20 je Einwohner an das Rote Kreuz, Bezirksstelle Neulengbach für das Jahr 2017 
beschließen. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  16. Musikschule der Stadtgemeinde Neulengbach - Anpassung der 
Musikschulentgelte 

Berichterstatterin: STR
in
 Beate Raabe-Schasching MA 

 

Sachverhalt: 
 
Die Musikschulentgelte der Musikschule der Stadtgemeinde Neulengbach wurden zuletzt mit GR-
Beschluss vom 30.11.2010 mit Wirkung 09.2011 angepasst. 
 
Das NÖ Musikschulgesetz 2000 regelt im § 6 Schulgeld Abs.: (2) wie folgt: Die Höhe des Schulgeldes 
ist durch den Schulerhalter zu regeln, wobei ein Betrag festzusetzen ist, der unter Berücksichtigung 
der vom Land Niederösterreich gewährten Förderung und des vom Erhalter der Musikschule zu leis-
tenden Beitrages einen kostendeckenden Betrieb ermöglicht.  
 
Die Rechnungsabschlüsse zeigen bei der Musikschule Abgänge in der Höhe von  
 

2014 € 119.265,- 

2015 € 105.718,- 

2016 € 113.206,- 

 
Die finanziellen Rahmenbedingungen werden für Städte und Gemeinden laufend schwieriger, und das 
Land Nö fordert zudem die Gemeinden immer wieder auf, ihre Entgelte nach betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu kalkulieren. 
 
Eine Wertsicherung der Musikschulentgelte nach dem von der Statistik Austria verlautbarten Verbrau-
cherpreisindex 2005 per 03.2017 mit einer Ausgangsbasis 09.2011 ergibt folgende neue Entgelte pro 
Monat: 
 

  Bezeichnung Entgelt/Monat[€] 

   
Indexiert 

  
GR 30.11.2010 gerundet 

Schüler Neulengbach 09.2011 03.2017 

 
50 min. 65,00 71,00 

 
40 min. 53,00 58,00 

 
25 min. 42,00 46,00 

 
Früherziehung 29,00 32,00 

 
Musikklasse 16,00 18,00 

 
Schulchor 10,00 11,00 

    Erwachsene Neulengbach     

 
50 min. 225,00 246,00 

 
40 min. 187,00 205,00 

 
25 min. 121,00 132,00 

    Schüler/Erwachsene andere 
Orte     

 
50 min. 225,00 246,00 

 
40 min. 187,00 205,00 

 
25 min. 121,00 132,00 

 
Früherziehung 70,00 77,00 

    Gruppenunterricht     

 
50 min. 2 Kinder 42,00 46,00 
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80 min. 2 Kinder 52,00 57,00 

 
50 min. 3 Kinder 27,50 30,00 

 

50 min. ab 4 Kin-
der 25,30 28,00 

 
50 min. 2 Erw. 131,00 143,00 

 
80 min. 2 Erw. 180,00 197,00 

 
50 min. 3 Erw. 87,00 95,00 

 
50 min. ab 4 Erw. 65,00 71,00 

    Gruppenunterricht Auswärtige     

 
50 min. 2 Ausw. 131,00 143,00 

 
80 min. 2 Ausw. 180,00 197,00 

 
50 min. 3 Ausw. 87,00 95,00 

 

50 min. ab 4. 
Ausw. 65,00 71,00 

    Ensemblespiel     

 
Kinder und Erw. 20,00 22,00 

    Erwachsene geförderte Unterrichtsfächer Neulengbach 

 
50 min. 150,00 164,00 

 
40 min. 120,00 131,00 

 
25 min. 75,00 82,00 

    Erwachsene geförderte Unterrichtsfächer Auswärtige 

 
50 min. 160,00 175,00 

 
40 min. 130,00 142,00 

 
25 min. 85,00 93,00 

 
Bis dato bestehende Ermäßigungen sollen weiterhin Anwendung finden: 
 

10% 
zweites Familienmitglied oder zweites Instru-
ment 

20% drittes Familienmitglied und jedes weitere 

15% Junior Wind Band und MV Nlgb-Asperhofen 
 
Auf Basis der derzeit angemeldeten Schüler der Musikschule verringert die Wertsicherung der Musik-
schulentgelte den Abgang um rund € 15.100,- pro Jahr. 
 
Neben der Wertanpassung sollen die Tarife auch entsprechend gerundet werden. Dies wurde im Be-
schlussantrag entsprechend eingearbeitet. 
 
Vorberatung: 
Der Gegenstand ist eine betriebswirtschaftlich logische Konsequenz der Anwendung des §6 (2) des 
NÖ Musikschulgesetzes und wurde vorab an die Ressortverantwortliche STR

in
 kommuniziert. 

Die Angelegenheit wurde im zuständigen Gemeinderatsausschuss am 19.6.2017 behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 der NÖ GO ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gegeben. 
 

Finanzierung: 
Mehreinnahmen auf Basis der Schülerzahlen 05.2017 von rund € 15.100,-/Jahr. 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Wertsicherung der Musikschulentgelte der Musikschule der Stadtgemeinde 
Neulengbach auf Basis des VPI 2005 per 03.2017, Ausgangsbasis 09.2011, und damit folgende Mu-
sikschulentgelte mit Wirksamkeit ab Beginn des Schuljahres 2017/2018 beschließen. 
 
 

Ta-
rif Bezeichnung 

Tarifbezeich-
nung 

Er-
mäß. 

Ermäßigungs-
grund 

 

      

      Schüler Neuleng-
bach         

1 50 min. 
Schüler Nlgb.50 
min 

  
70,00 

41 50 min. 
Schüler Nlgb.50 
min 10% 10% 

zweites Famili-
enmitglied oder 
zweites Instru-
ment 65,00 

42 50 min. 
Schüler 50min  
20% 20% 

drittes Famili-
enmitglied und 
jedes weitere 60,00 

30 50 min. 
Schüler Nlgb.50 
min JWB 15% 

Junior Wind 
Band und MV 
Nlgb-
Asperhofen 60,00 

      

3 40 min. 
Schüler Nlgb.40 
min 

  
60,00 

31 40 min. 
Schüler Nlgb.40 
min 10% 10% 

zweites Famili-
enmitglied oder 
zweites Instru-
ment 55,00 

44 40 min. 
Schüler Nlgb. 40 
min 20% 20% 

drittes Famili-
enmitglied und 
jedes weitere 48,00 

54 40 min. 
Schüler 
Nlgb.40min JWB 15% 

Junior Wind 
Band und MV 
Nlgb-
Asperhofen 52,00 

      

2 25 min. 
Schüler Nlgb.25 
min 

  
60,00 

14 25 min. 
Schüler Nlgb.25 
min 10% 10% 

zweites Famili-
enmitglied oder 
zweites Instru-
ment 52,00 
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25 min. 

Schüler Nlgb.25 
min 20% 20% 

drittes Famili-
enmitglied und 
jedes weitere 45,00 

27 25 min. 
Schüler Nlgb.25 
min JWB 15% 

Junior Wind 
Band und MV 
Nlgb-
Asperhofen 42,00 

      5 Früherziehung Früherziehung 
  

32,00 

17 Früherziehung 
Früherziehung 
10% 10% 

zweites Famili-
enmitglied oder 
zweites Instru-
ment 30,00 

22 Früherziehung 
Früherziehung 
20 % 20% 

drittes Famili-
enmitglied und 
jedes weitere 26,00 

      49 Musikklasse Musikklasse 
  

20,00 

50 Musikklasse 
Musikklasse 10% 
Erm. 10% 

zweites Famili-
enmitglied oder 
zweites Instru-
ment 16,00 

 
Musikklasse 

Musikklasse 20% 
Erm. 20% 

drittes Famili-
enmitglied und 
jedes weitere 15,00 

      70 Schulchor Schulchor 
  

11,00 

      Erwachsene Neulengbach 
   7 50 min. 

   
250,00 

9 40 min. 
   

205,00 

8 25 min. 
   

135,00 

      Schüler/Erwachsene andere Orte 
   

 
50 min. 

   
250,00 

33 40 min. 
   

205,00 

13 25 min. 
Schüler andere 
Orte 25 min 

  
135,00 

25 Früherziehung 
   

77,00 

 
Früherziehung 

Früherziehung 
10% 10% 

zweites Famili-
enmitglied oder 
zweites Instru-
ment 70,00 
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Früherziehung 

Früherziehung 
20 % 20% 

drittes Famili-
enmitglied und 
jedes weitere 62,00 

      Gruppenunterricht 
    

 
50 min. 2 Kinder 

  
46,00 

 
80 min. 2 Kinder 

  
57,00 

 
50 min. 3 Kinder 

  
31,00 

 
50 min. ab 4 Kinder 

  
28,00 

 
50 min. 2 Erw. 

   
144,00 

 
80 min. 2 Erw. 

   
197,00 

 
50 min. 3 Erw. 

   
96,00 

11 50 min. ab 4 Erw. 
  

72,00 

      Gruppenunterricht Auswärtige 
   

 
50 min. 2 Ausw. 

  
145,00 

 
80 min. 2 Ausw. 

  
197,00 

 
50 min. 3 Ausw. 

  
96,00 

 
50 min. ab 4. Ausw. 

  
72,00 

      Ensemblespiel 
    12 Kinder und Erw. 

  
22,00 

      Erwachsene geförderte Unterrichtsfächer Neulengbach 
 

 
50 min. 

   
165,00 

 
40 min. 

   
132,00 

 
25 min. 

   
83,00 

      Erwachsene geförderte Unterrichtsfächer Auswärtige 
 

 
50 min. 

   
176,00 

 
40 min. 

   
143,00 

 
25 min. 

   
93,00 

 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  17. Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Ausgleichstaxe) 

Berichterstatterin: STR
in
 Maria Rigler 

 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2017 ist unter HH-Stelle 1/450000-710050 ein Betrag von EUR 300,00 für die Aus-
gleichstaxe nach dem Behinderteneinstellgesetz vorgesehen. 
 
Gemäß den Bestimmungen des Behinderteneinstellgesetzes (BEinstG) sind alle Dienstgeber, die im 
Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstnehmer beschäftigen, verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer einen 
begünstigen Behinderten einzustellen. Wird diese Quote nicht erfüllt, ist für jede einzelne Person, die 
zu beschäftigen wäre, monatlich eine Ausgleichstaxe von EUR 251,00 fällig. 
 
Durch den vorzeitigen Ruhestand eines anrechenbaren Mitarbeiters konnte die Stadtgemeinde Neu-
lengbach die geforderte Quote nicht mehr erfüllen, sodass das Bundessozialamt für das Kalenderjahr 
2016 eine Ausgleichstaxe von EUR 2.259,00 (neun Monate à EUR 251,00) vorgeschrieben hat. 
 
Eine Bedeckung der außerplanmäßigen Aufwendungen ist aus Einsparungen im sozialen Bereich 
gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Vorberatung: 
Dieser Gegenstand wurde in der Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Generationen und Fami-
lie am 13.6.2017 behandelt. 
 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist durch Einsparungen im Bereich Soziales gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die außerplanmäßige Ausgabe betreffend Ausgleichstaxe nach dem Behin-
derteneinstellgesetz für 2016 in Höhe von EUR 2.259,00 beschließen. 
 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  18. Straßenbenennungen in den KG´s Unterwolfsbach, Wolfersdorf 
und Tausendblum 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 
A. Unterwolfsbach 
 
Aufgrund einer Neuordnung der Hausnummerierung und einer damit einhergehenden Stra-
ßenbezeichnung fand am 07.04.2017 eine Bürgerversammlung in Unterwolfsbach statt. Von 
der Bevölkerung der Ortschaft Unterwolfsbach wurden folgende Straßenbezeichnungen vor-
geschlagen: 
 
1. Dorfstraße 
2. Gaisfeldgasse 
3. Großer Teichthof 
4. Kellergasse 
5. Kleiner Teichthof 
6. Krengasse 
7. Löwengasse 
8. Tümmelhofgasse 
9. Weingartenweg 
10. Wolfsbachstraße 
11. Ziegelweg 
 
Die angeführten Straßen bzw. Liegenschaften in der KG 19758 Unterwolfsbach sind auf den 
beiliegenden Lageplänen (Plan Nr. 1 und Plan Nr. 2) farblich markiert. 
 
Ad  1.) Dorfstraße auf Plan Nr. 1 hellblau markiert: Grundstücke Nr. 292/2 und Nr. 302   
Ad  2.) Gaisfeldgasse auf Plan Nr. 1 grau markiert: Grundstück Nr. 300 (Teilfläche) 
Ad  3.) Großer Teichthof auf Plan Nr. 2 orange markiert: Liegenschaft Unterwolfsbach 1 auf 
Grundstück Nr. 61 
Ad 4.) Kellergasse auf Plan Nr. 1 rosa markiert: Grundstücke Nr. 310 (Teilfläche) und Nr. 
311/1 
Ad  5.) Kleiner Teichthof auf Plan Nr. 2 gelb markiert: Liegenschaft Unterwolfsbach 2 auf 
Grundstück Nr. 88  
Ad  6.) Krengasse auf Plan Nr. 1 hellgrün markiert: Grundstücke Nr. 297, Nr. 300 (Teilfläche) 
und Nr. 301 
Ad  7.) Löwengasse auf Plan Nr. 1 braun markiert: Grundstück Nr. 40/5   
Ad 8.) Tümmelhofgasse auf Plan Nr. 1 orange markiert: Grundstücke Nr. 292/1 (Teilfläche), 
Nr. 294 (Teilfläche) und Nr. 293 
Ad  9.) Weingartenweg auf Plan Nr. 1 dunkelgrün markiert: Grundstück Nr. 292/1 (Teilfläche) 
Ad 10.) Wolfsbachstraße auf Plan Nr. 1 gelb markiert: Grundstücke Nr. 284, Nr. 285 und Nr. 
286 (Teilfläche) 
Ad 11.) Ziegelweg auf Plan Nr. 1 dunkelblau markiert: Grundstück Nr. 295 
 
 
B. Wolfersdorf 
 
Aufgrund einer Neuordnung der Hausnummerierung und einer damit einhergehenden Stra-
ßenbezeichnung fand am 10.05.2017 eine Bürgerversammlung in Wolfersdorf statt. Von der 
Bevölkerung der Ortschaft Wolfersdorf wurden folgende Straßenbezeichnungen vorgeschla-
gen: 
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12. Rudolf-Teix-Gasse 
13. Schöner-Weg 
14. Wolfersdorfer Straße 
 
Die angeführten Straßen in der KG 19762 Wolfersdorf sind auf dem beiliegenden Lageplan 
farblich markiert. 
 
Ad  1.) Rudolf-Teix-Gasse auf beiliegendem Plan grün markiert: Grundstück Nr. 101/2 
 
Ad  2.) Schöner-Weg auf beiliegendem Plan orange markiert: Grundstück Nr. 109  
 
Ad 3.) Wolfersdorfer Straße auf beiliegendem Plan gelb markiert: Grundstück Nr. 101/1 (Teil-
fläche) 
 
 
C. Schönfeld und Ebersberg, KG Tausendblum 
 
Aufgrund einer Neuordnung der Hausnummerierung und einer damit einhergehenden Stra-
ßenbezeichnung fand am 06.06.2017 eine Bürgerversammlung in Schönfeld/Bereich Sport-
platzstraße statt. Von der Bevölkerung der Ortschaft Schönfeld/Bereich Sportplatzstraße 
wurde folgende Straßenbezeichnung vorgeschlagen: 
 
Am Holzweg 
 
Die angeführte Straße Grundstück Nr. 160/3 (Teilfläche) in der KG 19753 Tausendblum ist 
auf dem beiliegenden Lageplan gelb markiert. 
 
Aufgrund der geplanten Asphaltierung der namenlosen Straße nördlich der Steinriedlgasse 
wurde mit den Anrainern Kontakt hinsichtlich der Straßenbenennung aufgenommen und fol-
gender Vorschlag eingebracht: 
 
Wiesengasse 
 
Die gegenständliche Straße Grundstück Parz.Nr. 548/2 (Teilfläche) in der KG 19753 Tau-
sendblum ist auf beiliegendem Lageplan grün markiert. 
 
 
Vorberatung:  
Diese Angelegenheit wurde im Ausschuss für Infrastruktur, Sicherheit und Landwirtschaft am 
16.05.2017 vorberaten. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 31 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 idgF,  hat die Bezeichnung von 
öffentlichen Verkehrsflächen mit Verordnung des Gemeinderates zu erfolgen.  
 
 
 

Finanzierung: 
Die Straßenbenennung per se löst unmittelbar keine Kosten aus. Die Kosten für Ankauf und 
Montage der neuen Straßenbeschilderung wird im Projekt „Neue Hausnumerierung“ zu be-
rücksichtigen sein.  
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Anlagen: 
 
AZ 1714/2017  
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 
nachstehende 
 

VERORDNUNG 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die nachfolgend angeführten Straßen bzw. Liegenschaften in der KG 19747 Unterwolfsbach 
sind auf den beiliegenden, auf diese Verordnung bezugnehmenden Lageplänen farblich 
markiert und erhalten folgende Bezeichnungen: 
 
Grundstücke Nr. 292/2 und Nr. 302 auf Plan Nr. 1 hellblau markiert als 
 

 „Dorfstraße“, 
 

 
Grundstück Nr. 300 (Teilfläche) auf Plan Nr. 1 grau markiert als 
 

„Gaisfeldgasse“, 
 
 

Die Liegenschaft Unterwolfsbach 1 auf dem Grundstück Nr. 61 auf Plan Nr. 2 orange mar-
kiert als 

 

„Großer Teichthof“, 
 
 

Grundstücke Nr. 310 (Teilfläche) und Nr. 311/1 auf Plan Nr. 1 rosa markiert als 
 

„Kellergasse“, 
 
 

Die Liegenschaft Unterwolfsbach 2 auf dem Grundstück Nr. Nr. 88 auf Plan Nr. 2 gelb mar-
kiert als 

„Kleiner Teichthof“, 
 
 

Grundstücke Nr. 297 und Nr. 300 (Teilfläche) auf Plan Nr. 1 hellgrün markiert als 
 

„Krengasse“, 
 
 

Grundstück Nr. 40/5 auf Plan Nr. 1 braun markiert als 
 

„Löwengasse“, 
 

Grundstücke Nr. 292/1 (Teilfläche), Nr. 294 (Teilfläche) und Nr. 293 auf Plan Nr. 1              
orange markiert als 

„Tümmelhofgasse“, 
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Grundstück Nr. 292/1 (Teilfläche) auf Plan Nr. 1 dunkelgrün markiert als    
 

„Weingartenweg“, 
 
 

Grundstücke Nr. 284, Nr. 285 und Nr. 286 (Teilfläche) auf Plan Nr. 1 gelb markiert als 

 
„Wolfsbachstraße“, 

 
 
Grundstück Nr. 295 auf Plan Nr. 1 dunkelblau markiert als 
 

„Ziegelweg“. 
 
 

Gemäß § 31 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 idgF, hat die Bezeichnung von öf-
fentlichen Verkehrsflächen mit Verordnung des Gemeinderates zu erfolgen. 
 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten, das ist 
der 01.08.2017, in Kraft. 
 
Neulengbach, am 27.06.2017 
 

Für den Gemeinderat: 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Wohlmuth 
 

 
Angeschlagen am:   
 
Abgenommen am:   
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AZ 1715/2017  
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 
nachstehende 
 

VERORDNUNG 
beschlossen: 

§ 1 
 
Die nachfolgend angeführten Straßen in der KG 19762 Wolfersdorf sind auf dem beiliegen-
den, auf diese Verordnung bezugnehmenden Lageplan farblich markiert und erhalten fol-
gende Bezeichnungen: 
 
Grundstück Nr. 101/2 auf beiliegendem Plan grün markiert als 
 

 „Rudolf-Teix-Gasse“, 
 
 

Grundstück Nr. 109 auf beiliegendem Plan orange markiert als 
 

„Schöner-Weg“, 
 

 
Grundstück Nr. 101/1 (Teilfläche) auf beiliegendem Plan gelb markiert als 
 

„Wolfersdorfer Straße“. 
 

 
Gemäß § 31 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 idgF, hat die Bezeichnung von öf-
fentlichen Verkehrsflächen mit Verordnung des Gemeinderates zu erfolgen. 
 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten, das ist 
der 01.08.2017, in Kraft. 
 
Neulengbach, am 27.06.2017 

Für den Gemeinderat: 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Wohlmuth 

Angeschlagen am:   
 
Abgenommen am:   
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AZ 1716/2017  
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 
nachstehende 
 

VERORDNUNG 
beschlossen: 

§ 1 
 
Die nachfolgend angeführten Straßen in der KG 19753 Tausendblum sind auf den beiliegen-
den, auf diese Verordnung bezugnehmenden Lageplänen farblich markiert und erhalten fol-
gende Bezeichnungen: 
 
Grundstück Nr. 160/3 (Teilfläche) auf beiliegendem Plan gelb markiert als 
 

 „Am Holzweg“, 
 
 

Grundstück Nr. 548/2 (Teilfläche) auf beiliegendem Plan grün markiert als 
 

„Wiesengasse“. 
 
Gemäß § 31 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 idgF, hat die Bezeichnung von öf-
fentlichen Verkehrsflächen mit Verordnung des Gemeinderates zu erfolgen. 
 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachungsfrist folgenden Monatsersten, das ist 
der 01.08.2017, in Kraft. 
 
Neulengbach, am 27.06.2017 
 
 

Für den Gemeinderat: 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Wohlmuth 
 

Angeschlagen am:   
 
Abgenommen am:   
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle folgende Verordnungen beschließen: 
 

A. Verordnung AZ 1714/2017 über die Straßenbezeichnungen  in der Katastralgemeinde 
Unterwolfsbach, 

B. Verordnung AZ 1715/2017 über die Straßenbezeichnungen  in der Katastralgemeinde 
Wolfersdorf,  

C. Verordnung AZ 1716/2017 über die Straßenbezeichnungen  in der Katastralgemeinde 
Tausendblum. 

 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  19. Stadteinfahrt Klosterberg - Auftragsvergaben 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.1.2017 den Grundsatzbeschluss zur Attrakti-
vierung der Stadteinfahrt Klosterbergstraße sowie der Radweganbindung gefasst. Gleichzei-
tig wurde die NK Kommunal Projekt GmbH mit den Ingenieurleistungen beauftragt. 
 
Am 15.2.2017 fand die Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Sicherheit und Landwirt-
schaft statt, wo die Planung vorgestellt und einvernehmlich adaptiert wurde. 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 2. Mai 2017 erfolgten die folgenden Auftragsbe-
schlüsse: 
 
 

Nr: Gewerk Firma Summe lt. Angebot netto

A1 Lieferungen Raiffeisen Lagerhaus € 15.997,98

A2 Lieferungen Kontinentale € 4.651,78

B Baumeister Kickinger € 18.039,07

C E-Installation Wallner € 3.843,03

D Baumeister Gebr. Haider lt. Auftrags LV € 617.442,64

E E-Installation Wallner € 2.721,11

F Pylon Message € 2.870,00

G Straßenbeleuchtung Philips € 14.287,24

H Schlosserarbeiten Wiebogen € 9.500,00

I Leuchtenmontage Raiffeisen Lagerhaus € 6.475,80

J1 Straßenmöbel Innovametall € 4.262,00

J2 Straßenmöbel Urbania € 6.360,01

J3 Verkehrstechnik Forster € 1.033,68

Gesamtsumme netto € 707.484,34

 
 
 
Für die Bepflanzung (Bäume am Kirchenplatz, Ersatzpflanzungen im Schlosspark an der 
Nordwestseite des Kinderspielplatzes, Strukturbepflanzungen an der Blocksteinmauer) liegt 
von der NK Kommunal.Projekt GmbH folgender Vergabevorschlag vor: 
 
VERGABEVORSCHLAG 
 
ABA/Straße NEULENGBACH Klosterbergstraße 
 

A) Pflanzarbeiten 
 
Preisanfrage zur Direktvergabe 
1. Allgemeines 
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Für die Leistungen zur Lieferung und Pflanzung der erforderlichen Bäume, Hecken und Klet-
terpflanzen wurde ein Angebot eingeholt. 

Lfd. Nr: Firma Anschrift

1 Kramer&Kramer GesmbH. Hauptstrasse 18 3441 Zöbing

 
 
2. Umfang der Arbeiten 
3 Stk Gleditsia – Kirchenplatz 
6 Stk Winterlinde – Aufforstung Schlosspark 
9 Stk Blauregen – Kletterpflanzen für Stützmauer 
40 Stk Blütensträucher – Hecke für Kinderspielplatz 
20 Stk. Beerensträucher – Hecke für Kinderspielplatz 
Liefern und auspflanzen 
  
3. Rechnerische Überprüfung 
Das Angebot wurde gemäß § 123, Abs. 2,Z.3, des Bundesvergabegesetzes 2006 überprüft. 
 
 
4. Angebotspreise  
Zur Prüfung der Angemessenheit der Angebotspreise wurden telefonisch Preisauskünfte 
eingeholt, die Fa. Kramer hat insgesamt das ausgewogenste und auch das günstigste Ange-
bot abgegeben.  
 
Die rechnerische Prüfung und die Bewertung ergeben folgenden Best- und Billigstbieter: 
 
Kramer & Kramer Gartengestaltungs GesmbH. 
Hauptstraße 18 
3441 Zöfing / Tulln 
 
Auftragssumme EUR 11.964,18 exkl. 13% Mwst.  
Angebot vom 1.6.2017 
 
5. Kostenzusammenstellung  
Die Zusammenstellung der netto Gesamtvergabesummen ergibt sich wie folgt: 
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Nr: Gewerk Firma Summe lt. Angebot netto

A1 Lieferungen Raiffeisen Lagerhaus € 15.997,98

A2 Lieferungen Kontinentale € 4.651,78

B Baumeister Kickinger € 18.039,07

C E-Installation Wallner € 3.843,03

D Baumeister Gebr. Haider lt. Auftrags LV € 617.442,64

E E-Installation Wallner € 2.721,11

F Pylon Message € 2.870,00

G Straßenbeleuchtung Philips € 14.287,24

H Schlosserarbeiten Wiebogen € 9.500,00

I Leuchtenmontage Raiffeisen Lagerhaus € 6.475,80

J1 Straßenmöbel Innovametall € 4.262,00

J2 Straßenmöbel Urbania € 6.360,01

J3 Verkehrstechnik Forster € 1.033,68

K Gartengestaltung Kramer (excl 13% MWST) € 11.964,18

Gesamtsumme netto € 719.448,52

 
 
 
5. Kostenvergleich  
Zur Erstellung des Kostenvergleichs wurden bei den oben angeführten Vergabesummen die 
zwischenzeitlich eingetretenen Projektänderungen bei der Ermittlung der tatsächlichen Bau-
kosten berücksichtigt.  
Auf Grund der Vorgaben der Naturschutzbehörde ist die Errichtung der Fahrradabstellanlage 
in der ausgeschriebenen Form beim Bieter Gebrüder Haider nicht möglich, was sich Kosten-
reduzierend auswirkt. Die Auftragssumme  wurde dementsprechend angepasst. 
Der Vergleich mit dem Budget ergibt sich daher wie folgt 

VH Budget VERGABE

38 Aufw endungen2189 Sanierung Klosterberg Baukosten BM netto 69.589,82       

Material netto 20.649,76       

004652 Sanierung Klosterberg Nebenkosten netto 8.000 10.337,29       

2 Aufw endungen2190 Straßenraumgestaltung Klosterbergstraße NK - brutto 52.000 55.962,13       

2189 Straßenraumgestaltung Klosterbergstraße Bau - brutto 500.000 722.515,98     

Verkabelung 50300 Verkabelung - brutto 80.000 33.265,47       

Aufwendungen Summe 709.000 912.320,45     

ABA - Anlage 

allgemein

Straße 

Klosterberg

69.000

 
Die Gesamtkostensumme lt. Budget beträgt netto / brutto EUR  709.000,-- inkl. / exkl. Mwst., 
die Vergabesummen ergeben netto / brutto € 912.320,45, somit Mehrkosten von € 
203.320,45 bzw. 28,7%. 
 
 
Vorberatung: 
Diese Angelegenheit wurde in den Sitzungen des Ausschusses für Infrastruktur, Sicherheit 
und Landwirtschaft am 17.1.2017 und 15.2.2017 und in den Sitzungen des Gemeinderates 
am 31.1.2017 und 2. Mai 2017. 
 
Zuständigkeit: 
Ist gem. § 35 NÖ Gemeindeordnung für den Gemeinderat gegeben. 
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Finanzierung: 

Die Bedeckung ist aus den ao. Vorhaben 2 Gemeindestraßen und 38 ABA im Voranschlag 
2017 sowie aus den unter diesen Vorhaben erreichten Soll-Überschüssen aus dem Jahr 
2016 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Firma Kramer & Kramer Gartengestaltung 
GesmbH, 3441 Zöfing, mit der Lieferung und Bepflanzung der erforderlichen Bäume, Hecken 
und Kletterpflanzen beim Vorhaben Stadteinfahrt Klosterbergstraße zum Auftragswert von € 
13.519,52 inkl. USt. beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  20. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Güterwegesanie-
rung) 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2017 ist unter HH-Stelle 1/710000-611000 ein Betrag von EUR 15.000,00 für die In-
standhaltung der Güterwege vorgesehen. 
 
Die Fa. Rauner, Petzenkirchen, bietet ein neuartiges Verfahren der Güterwegesanierung an. Im We-
sentlichen geht es darum, dass mit dem alten, vorhandenen Material gearbeitet wird, somit kein neues 
Grädermaterial angekauft werden muss, und dennoch eine längere Haltbarkeit der Güterwege gege-
ben sein soll. 
 
Um das neuen Verfahren zu testen wurden nun die Güterwege Markersdorf bzw. Schrabatz probe-
weise von der Fa. Rauner saniert. Sollte sich das neuartige Verfahren bewähren, kann dieses auch in 
den Folgejahren herangezogen werden. Die Kosten für die Sanierung im neuen Verfahren durch die 
Fa. Rauner belaufen sich auf EUR 17.317,84. 
 
Dass die Güterwegesanierung (teilweise) durch eine Drittfirma vorgenommen wird, war bei Erstellung 
des Voranschlages noch nicht bekannt, sodass unter HH-Stelle 1/710000-611000 keine ausreichende 
Deckung vorliegt. Derzeit wird der Voranschlagssatz von EUR 15.000,-- um EUR 9.900,44 überschrit-
ten. 
 
Eine Bedeckung der überplanmäßigen Aufwendungen ist im laufenden Haushalt 2017 gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im laufenden Haushalt 2017 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die überplanmäßige Ausgabe betreffend Güterwegesanierung in Höhe von 
EUR 17.317,84 beschließen. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
22 Ja, 7 Enthaltungen (SPÖ) 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  21. KG Tausendblum - Abtretung einer Teilfläche ins öffentliche Gut, 
AZ 1999/2017 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 

 
Aufgrund des vorliegenden Teilungsplanes GZ 41113 vom 16.05.2017 der Vermessung 
Schubert ZT GmbH, 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, wird das Trennstück 1 des 
Grundstückes Nr. 150/5 (EZ 103) im Ausmaß von 18 m², in der KG 19753 Tausendblum, in 
3061 Schönfeld, Froschauer Straße 38, vom Grundeigentümer Markus Bandion in das Ei-
gentum der Stadtgemeinde Neulengbach (öffentliches Gut) übertragen und soll als öffentli-
che Verkehrsfläche ausgewiesen werden. 
 
Die Abtretung erfolgt unentgeltlich. Die grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes 
erfolgt gemäß § 15 LTG im Wege des Vermessungsamtes St. Pölten. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Gemein-
destraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 41113 vom 16.05.2017 der Vermessung Schubert 
ZT GmbH, 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233,  liegt im Gemeindeamt zur Einsicht auf. 
Das in diesem Teilungsplan ausgewiesene Trennstück, und zwar Trennstück 1 des Grund-
stückes Nr. 150/5 (EZ 103) im Ausmaß von 18 m², in der KG 19753 Tausendblum, wird in 
das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche Ver-
kehrsfläche ausgewiesen. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teil-
fläche als öffentliche Verkehrsfläche ist beim nächsten Änderungsverfahren des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes zu berücksichtigen. Es sind somit die Voraussetzungen des § 4 
Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. erfüllt.  
 
Vorberatung:  
Die Angelegenheit wurde als Routinevorgehen in keinem Ausschuss vorberaten 
 
Zuständigkeit:  
Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gegeben. 
 
 

Finanzierung: 

Keine finanzielle Auswirkung. 
 
 

Anlagen: 
 

 
AZ. 1999/2017 

KUNDMACHUNG 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 
folgenden Beschluss gefasst: 
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Das im Teilungsplan GZ 41113 vom 16.05.2017 der Vermessung Schubert ZT GmbH, 3040 
Neulengbach, Ulmenhofstraße 233,  angeführte Trennstück in der KG 19737 Neulengbach, 
und zwar  
 

   Trennstück Nr.    von Grundstück   Fläche in m² 
 

1      150/5    18 
 

wird in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche 
Verkehrsfläche ausgewiesen. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Gemein-
destraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 41113 vom 16.05.2017 der Vermessung Schubert 
ZT GmbH, 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233,  liegt im Gemeindeamt zur Einsicht auf. 
Das in diesem Teilungsplan ausgewiesene Trennstück, und zwar Trennstück 1 des Grund-
stückes Nr. 150/5 (EZ 103) im Ausmaß von 18 m², in der KG 19753 Tausendblum,  wird in 
das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche Ver-
kehrsfläche ausgewiesen. Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teil-
fläche als öffentliche Verkehrsfläche ist beim nächsten Änderungsverfahren des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes zu berücksichtigen. Es sind somit die Voraussetzungen des § 4 
Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. erfüllt.  
 
Neulengbach, am 27. Juni 2017 

 
Der Bürgermeister: 
 
 
Franz Wohlmuth 

 
Angeschlagen am:  28.06.2017 
 
Abgenommen am:  13.07.2017 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat wolle die Ausweisung des im Teilungsplan GZ 41113 vom 16.05.2017 der 
Vermessung Schubert ZT GmbH, 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233,  angeführten 
Trennstückes 1 des Grundstückes Nr. 150/5 (EZ 103) im Ausmaß von 18 m², in der KG 
19753 Tausendblum, als öffentliche Verkehrsfläche sowie die Übernahme in das öffentliche 
Gut beschließen. 
 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 

  



Gemeinderat 27.06.2017 öffentlich Seite 125 von 151 
 

 
  

TOP  22. KG Neulengbach - Übernahme von Teilflächen ins öffentliche Gut, 
AZ 1868/2017 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 
Aufgrund des vorliegenden Teilungsplanes GZ 10795-2017 vom 18.04.2017 der Vermes-
sung DI Paul Thurner, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 3100 St. Pölten, Schiller-
platz 3, werden das Trennstück 1 des Grundstückes Nr. 194/7 (EZ 92) im Ausmaß von 22 m² 
und das Trennstück 2 des Grundstückes Nr. 197/2 (EZ 92) im Ausmaß von 17 m², Gesamt-
ausmaß daher 39 m², in der KG 19737 Neulengbach, von den Grundeigentümern Silvia 
Buchta sowie Mariola und Wojciech Rola in das Eigentum der Stadtgemeinde Neulengbach 
(öffentliches Gut) übertragen und sollen als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen werden. 
 
Die Abtretung erfolgt unentgeltlich. Die grundbücherliche Durchführung des Teilungsplanes 
erfolgt gemäß § 15 LTG im Wege des Vermessungsamtes St. Pölten. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Gemein-
destraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 10795-2017 vom 18.04.2017 der Vermessung DI 
Paul Thurner, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 3100 St. Pölten, Schillerplatz 3, 
liegt im Gemeindeamt zur Einsicht auf. Die in diesem Teilungsplan ausgewiesenen Trenn-
stücke, und zwar Trennstück 1 des Grundstückes Nr. 194/7 (EZ 92) im Ausmaß von 22 m² 
und das Trennstück 2 des Grundstückes Nr. 197/2 (EZ 92) im Ausmaß von 17 m², Gesamt-
ausmaß daher 39 m², in der KG 19737 Neulengbach, werden in das öffentliche Gut der 
Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. 
Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilflächen als öffentliche Ver-
kehrsfläche ist beim nächsten Änderungsverfahren des örtlichen Raumordnungsprogrammes 
zu berücksichtigen. Es sind somit die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 
1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. erfüllt.  
 
Vorberatung:  
Die Angelegenheit wurde als Routinevorgehen in keinem Ausschuss vorberaten 
 
Zuständigkeit:  
Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gegeben. 
 

Finanzierung: 

Keine finanzielle Auswirkung. 
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Anlagen: 
 

 
AZ. 1868/2017 

KUNDMACHUNG 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 27.06.2017 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die im Teilungsplan GZ 10795-2017 vom 18.04.2017 der Vermessung DI Paul Thurner, In-
genieurkonsulent für Vermessungswesen, 3100 St. Pölten, Schillerplatz 3, angeführten 
Trennstücke in der KG 19737 Neulengbach, und zwar  
 

   Trennstück Nr.    von Grundstück   Fläche in m² 
 

1      194/7    22 
 

2      197/2    17 
 

werden in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffent-
liche Verkehrsfläche ausgewiesen. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Gemein-
destraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 10795-2017 vom 18.04.2017 der Vermessung DI 
Paul Thurner, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 3100 St. Pölten, Schillerplatz 3, 
liegt im Gemeindeamt zur Einsicht auf. Die in diesem Teilungsplan ausgewiesenen Trenn-
stücke, und zwar Trennstück 1 des Grundstückes Nr. 194/7 (EZ 92) im Ausmaß von 22 m² 
und das Trennstück 2 des Grundstückes Nr. 197/2 (EZ 92) im Ausmaß von 17 m², Gesamt-
ausmaß daher 39 m², in der KG 19737 Neulengbach, werden in das öffentliche Gut der 
Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. 
Die Widmung der in das öffentliche Gut zu übernehmenden Teilflächen als öffentliche Ver-
kehrsfläche ist beim nächsten Änderungsverfahren des örtlichen Raumordnungsprogrammes 
zu berücksichtigen. Es sind somit die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 
1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. erfüllt.  
 
Neulengbach, am 27. Juni 2017 

 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Wohlmuth 

Angeschlagen am:  28.06.2017 
 
Abgenommen am:  13.07.2017 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle die Ausweisung der im Teilungsplan GZ 10795-2017 vom 
18.04.2017 der Vermessung DI Paul Thurner, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen, 
3100 St. Pölten, Schillerplatz 3, angeführten Trennstücke 1 und 2 der Grundstücke. Nr. 
194/7 und Nr. 197/2 im Gesamtausmaß von 39 m² (Grundbuch 19737 Neulengbach) als öf-
fentliche Verkehrsfläche sowie die Übernahme in das öffentliche Gut beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  23. Sanierung ABA Apothekenweg - Vergabe der Ingenieur- und Bau-
leistungen 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß Zustandsbewertung weist der Strang des Mischwasserkanals im Apothekenweg 
schwere Mängel auf, die nur in offener Bauweise zu sanieren sind. Die Baukosten für die 
Sanierung werden auf EUR 50.000,-- exkl. USt geschätzt. 
 
Für die dafür erforderlichen Ingenieurleistungen liegen folgende Angebote der Neulengba-
cher Kommunalservice GmbH vor: 
 

Neulengbach, 2017-04-27 
ScA 

Stadtgemeinde Neulengbach 

ABA Neulengbach –  MW Sanierung Apothekenweg 
Ingenieurleistungen für die Planungs- und Bauleitungsphase  
Honorarangebot Zl. 008_087 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Offertlegung betreffend o.a. Projekt und übersenden 

Ihnen in der Anlage unser Honorarangebot auf Basis der angeführten Grundlagen.  

A) Grundlagen 

 Die Besprechungen vom Mai 2016 (Rummel, Kogler, Schnabl) 

 Der Lokalaugenschein vom 12.4.2016 (Schnabl, Kogler) 

 Gesamtbaukosten lt. Kostenschätzung - ca. € 50.000,-- netto, ohne Honorare und dgl. 

 Baukostenbasis zur Honorarberechnung - ca. € 40.240,-- netto 

 Honorarermittlung gem. HOB für Bauwesen 2004 als Kalkulationsbasis  

 

B) Bau- bzw. Planungsumfang 

 Schmutzwasserkanal  0 lfm 

 Regenwasserkanal  0 lfm 

 Mischwasserkanal 75 lfm 

 Kanal – Transportleitung 0 lfm 

 Abwasserdruckleitung bis DN50  0 lfm 

 Abwasserdruckleitung größer DN50  0 lfm 

 Wasserleitung  0 lfm 

 Hausanschlüsse  Kanal je lfm 10 lfm 

 Hausanschlüsse  Wasser je Stk 0 Stk 

 Straßenbau 200 m2 

 Ortsbeleuchtung 100 lfm 

 Hauspumpwerk 0 Stk 

 Kanalsanierung 1 PA 

 Brückenbau 0 Stk 
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C) Leistungszusammenstellung 

Das Angebot enthält folgende Ingenieurleistungen, die zur Abwicklung des Bauvorha-

bens erforderlich sind.  

1. Einreichprojekt, Vermessung 

Grundlagen, Konzept, Kostenschätzung, Dimensionierung, Planung, Abstimmung mit 

den Behörden, Einreichung Wasserrecht 

2. Sondernutzungen  

Ansuchen um zusätzliche Bewilligungen (Landesstraßen, öffentliches Wassergut, Forst, 

Bahn, etc.) 

3. Fördereinreichung 

Ansuchen um Fördermittel bei Bund (KPC) und Land NÖ (NÖWWF) 

4. Detailplanung, Ausführungsunterlagen 

Baureife Durcharbeitung aller Pläne mit allen für die Ausführung erforderlichen Angaben. 

Die Detailplanungen beinhalten ebenfalls die Absteckung sowie die Prüfung und erfor-

derlichenfalls Abänderung des Projektes. 

5. Ausschreibung, Vergabeberatung 

Massenermittlung, Leistungsverzeichnisse, Vertragsbedingungen, Terminvorgaben, An-

gebotsprüfung, Auftragsvergabe 

6. Oberleitung Bauphase 

Koordination der Firmen und Termine, Behördenvertretung, Schlussabnahme 

7. Technische und Kaufmännische Bauaufsicht, Hausanschlussbegehungen 

Baukontrolle, Baustellenbesuche, Aufmaß,  Abrechnungsprüfung, Geldmittelanforderun-

gen beim Fördergeber 

8. Kollaudierung Wasserrecht und Fördermittel 

Zusammenstellung der Unterlagen, Verhandlungsteilnahme 

9. Planungs- und Baukoordinator 

SIGE Plan, Bau KG 

10. Bestandsunterlagen, Pläne 

Koordinative Vermessung, Bestandspläne (Lagepläne und Längenschnitte) deren For-

mat in digitaler Form in diversen GIS Systemen weiterverarbeitet werden kann. 

11. Erstellung Leitungskataster GIS 

Grundlagen, Förderansuchen, Ausschreibungsverfahren, Kanal TV, Datenübernahme, 

digitaler Leitungskataster – Datenbank, Schadensanalyse, Sanierungskonzept, Kollau-

dierung, Datenlieferung analog und digital 

12. Nebenkosten 

Anfahrten, Pläne, Kopien, Projektausfertigungen 

 

D) Angebotsbedingungen  

Die Einholung der Unterschriften zum Revers obliegt dem Auftraggeber 

Leistungszeitraum: 05/2017 bis 12/2017, in Absprache mit dem Auftraggeber 

Angebotsbindung: bis einschließlich 30.06.2017 

1. Leistungsschluss:  

Planungsphase: mit Baubeginn  

Bauleitungsphase:  mit Abschluss der Baustelle 
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2. Weitergehende Untersuchungen durch Dritte: 

Geo / Hydrologische Untersuchungen, Beweissicherungsverfahren von Brunnen durch 

externe Prüfanstalten, Bauwerken, Leitungen und Objekten, sowie sonstige Sachver-

ständigentätigkeiten sind im dem angeführten Leistungsumfang nicht enthalten. 

3. Abänderung des Auftragsumfanges: 

Längenänderungen des Leitungsnetzes von bis zu 5% nach unten oder oben bewirken 

keine Änderung der angebotenen Summen. Darüber hinaus gehende Veränderungen im 

Leistungsumfang werden dem AG rechtzeitig bekannt gegeben. 

4. Abrechnungszeitraum: 

Bei den angebotenen Pauschalsummen handelt es sich um veränderliche Preise. 

5. Rechnungslegung: 

Gemäß Arbeitsfortschritt erlauben wir uns monatliche Rechnungen sowie nach Beendi-

gung der Leistungen eine abschließende Honorarnote zu stellen. 

6. Zahlungsfristen:   

14 Tage netto für Rechnungen und Schlussrechnungen ab Rechnungseingang. 

 

E) Zusätzliche Leistungen 

Für zusätzliche Leistungen außerhalb der nachstehend angeführten Teilleistungen wird 

das Honorar nach tatsächlichem Zeitaufwand gemäß der Honorarordnung für Bauwesen 

zu folgendem Stundensatz (exkl. UST) verrechnet: 

a) €   76,-- für konzeptive und strategische Aufgaben 

b) €   56,-- für technische und wirtschaftliche Aufgaben 

 

F) Honorarberechnung 
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Pos Ingenieurleistungen Planungsphase Summe

1 Vermessungsarbeiten € 0,00

2 Einreichprojekt € 0,00

3 Sondernutzungen € 0,00

4 Fördereinreichung € 0,00

5 Nebenkosten (Anfahrten, Pläne, Kopien) € 0,00

Summe Planungsphase netto € 0,00

Pos Ingenieurleistungen Bauphase Summe

6 Ausschreibungsunterlagen, Details € 630,00

7 Angebotsprüfung € 160,00

8 Ausführungsunterlagen € 340,00

9 Oberleitung Bauphase € 160,00

10 Technische Bauaufsicht € 1.890,00

11 Kaufmännische Bauaufsicht € 460,00

12 Hausanschlussbegehungen € 15,00

13 Wasserrechtliche Kollaudierung € 0,00

14 Förderkollaudierung € 0,00

15 Planungs- und Baukoordinator € 0,00

16 Bestandsunterlagen, Pläne € 450,00

17 Leitungskataster GIS € 560,00

18 Nebenkosten (Anfahrten, Pläne und Kopien) € 315,00

Summe Bauphase netto € 4.980,00

Angebotssumme netto € 4.980,00

zzgl. 20 % MWST € 996,00

Angebotssumme brutto € 5.976,00

Anteilige Kosten Straße - netto 0% € 0,00

Anteilige Kosten Kanalisation - netto 100% € 4.980,00

Anteilige Kosten Wasserversorgung - netto 0% € 0,00

 

 
 

Neulengbach, 2017-05-26 
ScA 

Stadtgemeinde Neulengbach 

ABA Neulengbach – Kanalsanierung Apothekenweg 
Ingenieurleistungen für die Abwicklung der Materiallieferungen durch 
Dritte  
Honorarangebot Zl. 008087_002  
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Offertlegung betreffend o.a. Projekt und übersenden 

Ihnen in der Anlage unser Honorarangebot auf Basis der angeführten Grundlagen.  

 
A) Grundlagen 

 Die Ausschreibung der Materiallieferungen durch die Neulengbacher Kommunalservice 
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GesmbH im offenen Verfahren gem. BVergG 2006 und das daraus hervorgegangene 

Bestbieterangebot der Fa. Lagerhaus Amstetten vom 14.3.2016 

 Die Besprechung mit der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft des Amtes der NÖ LRG 

vom 7.3.2014 (DI Obrecht, DI Mair-Gruber, Ott, Schnabl) 

  
B) Bau- bzw. Planungsumfang 

 Kanalerrichtung Apothekenweg  

 

C) Leistungszusammenstellung 

Das Angebot enthält alle erforderlichen Leistungen die zur Abwicklung der Materialliefe-

rungen erforderlich sind, im Wesentlichen bestehend aus 

 

 Ausschreibungsverfahren gemäß Bundesvergabegesetz 2006 

 Angebotsprüfung und Bestbieterermittlung 

 Aufbereitung entsprechend den Vorgaben der Förderstellen von Land und Bund 

und Einholung der Zustimmung zur Förderfähigkeit 

 Oberleitung, Auftragsvergabe 

 Abstimmung mit der Bauausführenden Firma und dem Bauhof (Wassermeister) 

hinsichtlich der zum Einsatz gelangenden Materialien 

 Materialbestellung 

 Überwachung der ordnungsgemäßen Lieferung 

 Abrechnungskontrolle 

 Zahlungsfreigabe 

 

D) Angebotsbedingungen  

Leistungszeitraum: 06/2017 bis 12/2017, in Absprache mit dem Auftraggeber 

Angebotsbindung: bis einschließlich 31.07.2017 

7. Leistungsschluss:  

Planungsphase:   

Bauleitungsphase: Mit Abschluss der Baustelle  

8. Rechnungslegung: 

Gemäß der vorgelegten, geprüften, und zur Zahlung freigegebenen Rechnungen des 

Lieferanten wird seitens der Neulengbacher Kommunalservice GesmbH ein Prozentuel-

ler Anteil in Rechnung gestellt. 

Der Prozentsatz beträgt gemäß beiliegendem K3 Kalkulationsformblatt 12,99%. 

9. Zahlungsfristen:   

14 Tage netto für Rechnungen und Schlussrechnungen ab Rechnungseingang. 

 

E) Honorarberechnung 
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Pos Ingenieurleistungen Materialabwicklung Summe

Summe Material Kostenzusammenstellung lt. Beilage RLH € 5.028,72

Gesamtzuschlag gemäß K3 Blatt 12,99%

Angebotssumme netto € 653,23

zzgl. 20 % MWST € 130,65

Angebotssumme brutto € 783,88

Anteilige Kosten Kanalisation - netto 100% € 653,23

Anteilige Kosten Wasserversorgung - netto 0% € 0,00

 

 
Für die Materiallieferungen und die Erd- und Baumeisterarbeiten liegt folgender Vergabevor-
schlage vor: 
 

Neulengbach, 2017-05-26 

 

VERGABEVORSCHLAG 

 
ABA NEULENGBACH  - Kanalsanierung Apothekenweg - Neubau 

 
A) Materiallieferung Kanalrohre 
B) Erd- und Baumeisterarbeiten – Leitungsbau  

 

A) Materiallieferungen 
 
Anhangverfahren – öffentliche Ausschreibung ABA Neulengbach BA17 – Inprugg Al-
mersberg; WVA Neulengbach BA23 – Inprugg 
 
1. Allgemeines 
Die Leistungen zur ABA Neulengbach BA17 wurden im offenen Verfahren ausgeschrieben. 
Als Best- und Billigstbieter wurden die Fa. Kontinentale für die Lieferungen der Wasserlei-
tungsmaterialien und die Fa. Raiffeisen Lagerhaus für die Schachtdeckellieferungen und 
Kanalrohrlieferungen ermittelt. 
Für die Materiallieferungen zum o.a. Bauvorhaben wurde  eine Kostenberechnung auf Basis 
der Einheitspreise der jeweiligen Billigstbieter durch die Neulengbacher Kommunalservice 
GesmbH. erstellt. 
  
Die Vergabe erfolgt zu  den Bedingungen lt. Anbotsbestimmungen der Ausschreibung ABA 
Neulengbach BA17. 
  
2. Umfang der Arbeiten 
Materiallieferung zur Errichtung der Kanalleitung 
 
3. Rechnerische Überprüfung 
Siehe Angebotsprüfung zu den jeweiligen Bauvorhaben 
 
4. Angebotspreise / Kostenberechnung  
Die Kostenberechnung der Neulengbacher Kommunalservice GesmbH. basiert auf den Ein-
heitspreisen der jeweiligen Billigstbieter aus den öffentlichen Ausschreibungen.  
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Die Berechnung der Kosten für die Auftragserweiterung zur ABA BA17 im Anhangverfahren 
ergibt: 
 
LOS 1: LG 69+70+71+72+73 – Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle 
 

Lfd.Nr: Firma Summe lt. Angebot %

5 Raiffeisen Lagerhaus € 5.028,72 100,00%

 
 
Die Liefererweiterung im Anhangverfahren betrifft folgenden Bestbieter: 
 
Lagerhaus Amstetten 
Rütgerstraße 1 
3300 Amstetten  
 
Gesamt Angebotssumme EUR 5.028,72 exkl. 20% Mwst.  
Angebot ABA BA17 vom 14.3.2016  
 

B) Erd- und Baumeisterarbeiten – Leitungsbau  
 
Direktvergabe / Anhangverfahren 
 
1. Allgemeines 
Die Leistungen zur ABA Neulengbach BA17 wurden im offenen Verfahren ausgeschrieben. 
Als Best- und Billigstbieter wurde die Fa. STRABAG ermittelt. 
Für die Leistungen zur Errichtung der Mischwasserkanalisation beim o.a. Bauvorhaben wur-
de ein Angebot zur Direktvergabe gem. §41  BVerG 2006, Fassung 2016 eingeholt. 
 
Die Vergabe erfolgt zu Festpreisen und zu den sonstigen Bedingungen lt. Angebotsbestim-
mungen der genannten Ausschreibungen. 
 
2. Umfang der Arbeiten 
Das Anbot umfasst folgende Leistungen: 

 Errichtung des Mischwasserkanales 75m 
 
3. Rechnerische Überprüfung 
Die Angebote wurde gemäß § 123, Abs. 2,Z.3, des Bundesvergabegesetzes 2006 überprüft. 
 
4. Angebotspreise  
Die Angebote basieren auf den Einheitspreisen der öffentlichen Ausschreibungen  
Fehlende Positionen wurden ergänzt. 
 
Summe excl. MWST 
 

Lfd.Nr: Firma Summe lt. Angebot %

1 Strabag AG € 44.918,85 100,00%

 
Die rechnerische und sachliche Prüfung ergibt folgenden Bestbieter: 
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STRABAG AG 
3532 Rastenfeld 206 
 
Auftragssumme: 
 

EUR 44.918,85 exkl. 20% Mwst.  
Angebot vom 10.5.2016 
 

Zahlungsbedingungen 3% Skonto 40 Tage. 
 
 
5. Kostenzusammenstellung  
Die Zusammenstellung der netto Gesamtvergabesummen ergibt sich wie folgt: 

Nr: Gewerk Firma Summe lt. Angebot netto

A Lieferungen Raiffeisen Lagerhaus € 5.028,72

B Baumeister STRABAG € 44.918,85

Gesamtsumme netto € 49.947,57

 
 
 
6. Kostenvergleich  
Der Vergleich mit dem Budget ergibt sich daher wie folgt 

 

VH Budget VERGABE

69
Aufwendungen

004066 Sanierung Apothekenweg Baukosten BM netto 44.918,85         

Material netto 5.028,72           

004067

Sanierung Apothekenweg Ing. Leist. / 

Nebenkosten netto
5.000

5.633,23           

Aufwendungen Summe 55.000 55.580,80         

ABA 

Sanierung 50.000

 
Die Gesamtkostensumme lt. Budget beträgt netto EUR  55.000,--, die Vergabesummen er-
geben netto € 55.580,80, somit eine Kostenüberschreitung von € 580,80 bzw. 1,06%. 
 
 
 
Vorberatung: 
Diese Angelegenheit wurde in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Sicherheit und 
Landwirtschaft am 16.5.2017 behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
Ist gem. § 35 Z. 22 lit. f) und g) NÖ GO für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Die Bedeckung ist im VA 2017 im AOH unter dem Vorhaben 69 (Ansätze 5/851225-004066 
und 5/851225-004067) gegeben. 
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Beschlussantrag: 
 

1. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Neulengbacher Kommunalservice 
GmbH mit den Ingenieurleistungen für die Sanierung des Mischwasserkanals im Apo-
thekenweg zu EUR 4.980,-- exkl. USt beschließen. 

2. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Neulengbacher Kommunalservice 
GmbH mit den Ingenieurleistungen für die Abwicklung der Materiallieferungen durch 
Dritte zu EUR 653,23,-- exkl. USt beschließen 

3. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. Raiffeisen Lagerhaus, 3300 Amstet-
ten,  mit den Materiallieferungen für die Sanierung des Mischwasserkanals im Apo-
thekenweg zu EUR 5.028,72 exkl. USt beschließen. 

4. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. STRABAG AG, 3532 Rastenfeld 
206, mit den Erd- und Baumeisterarbeiten zur Sanierung des Mischwasserkanals im 
Apothekenweg zu EUR 44.918,85 exkl. USt inkl. 2 % Nachlass exkl. 3 % Skonto be-
auftragen. 

 

 

 

Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 
3. Der Antrag wird angenommen 
4. Der Antrag wird angenommen 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 
3. Einstimmig 
4. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  24. ABA und WVA Umsee und Matzelsdorf - Vergabe der Ingenieur-
leistungen 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 24.1.2006 den 
Grundsatzbeschluss gem. § 62 NÖ Bauordnung 1996 zum Ausbau der Abwasserbeseiti-
gungsanlage gefasst. Gemäß dem damals beschlossenen Bauzeitenplan ist der nächste 
Bauabschnitt der BA 18 mit den Ortsteilen Umsee und Matzelsdorf, wobei hier auch die WVA 
errichtet werden soll. 
 
Für die dafür erforderlichen Ingenieurleistungen zur Planung der ABA und WVA des BA 18 
liegt folgendes Angebot der Neulengbacher Kommunalservice GmbH vor: 
 

Neulengbach, 2017-05-04 
ScA 

Stadtgemeinde Neulengbach 

ABA Neulengbach BA18 – Kanalisation Umsee und Matzelsdorf 
WVA Neulengbach BA24 – Wasserversorgung Umsee und Matzelsdorf 
Ingenieurleistungen für die Planungs- und Bauleitungsphase  
Honorarangebot Zl. 154-001 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Offertlegung betreffend o.a. Projekt und übersenden 

Ihnen in der Anlage unser Honorarangebot auf Basis der angeführten Grundlagen.  

 

A) Grundlagen 

 Die Besprechung vom 4.5.2017  (Rummel, Kogler, Fuchs, Schnabl) 

 Der Lokalaugenschein vom 3.5.2017 

 Gesamtbaukostenschätzung lt. Anhang - ca. € 1.909.425,-- netto, ohne Honorare u. dgl. 

 Baukostenbasis zur Honorarberechnung - ca. € 1.629.955,-- netto 

 Honorarermittlung gem. HOB für Bauwesen 2004 als Kalkulationsbasis  

 

B) Bau- bzw. Planungsumfang 

 Schmutzwasserkanal  1.640 lfm 

 Regenwasserkanal  1.610 lfm 

 Mischwasserkanal 0 lfm 

 Kanal – Transportleitung 0 lfm 

 Abwasserdruckleitung bis DN50  0 lfm 

 Abwasserdruckleitung größer DN50  0 lfm 

 Wasserleitung  2.600 lfm 

 Hausanschlüsse  Kanal je lfm 1.200 lfm 

 Hausanschlüsse  Wasser je Stk 65 Stk 

 Straßenbau 11.686 m2 

 Verkabelung Ortsbeleuchtung 1.440 lfm 
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 Hauspumpwerk 0 Stk 

 

C) Leistungszusammenstellung 

Das Angebot enthält folgende Ingenieurleistungen, die zur Abwicklung des Bauvorha-

bens erforderlich sind.  

1. Einreichprojekt, Vermessung 

Grundlagen, Konzept, Kostenschätzung, Dimensionierung, Planung, Abstimmung mit 

den Behörden, Einreichung Wasserrecht 

2. Sondernutzungen  

Ansuchen um zusätzliche Bewilligungen (Landesstraßen, öffentliches Wassergut, Forst, 

Bahn, etc.) 

3. Fördereinreichung 

Ansuchen um Fördermittel bei Bund (KPC) und Land NÖ (NÖWWF) 

4. Detailplanung, Ausführungsunterlagen 

Baureife Durcharbeitung aller Pläne mit allen für die Ausführung erforderlichen Angaben. 

Die Detailplanungen beinhalten ebenfalls die Absteckung sowie die Prüfung und erfor-

derlichenfalls Abänderung des Projektes. 

5. Ausschreibung, Vergabeberatung 

Massenermittlung, Leistungsverzeichnisse, Vertragsbedingungen, Terminvorgaben, An-

gebotsprüfung, Auftragsvergabe 

6. Oberleitung Bauphase 

Koordination der Firmen und Termine, Behördenvertretung, Schlussabnahme 

7. Technische und Kaufmännische Bauaufsicht, Hausanschlussbegehungen 

Baukontrolle, Baustellenbesuche, Aufmaß,  Abrechnungsprüfung, Geldmittelanforderun-

gen beim Fördergeber 

8. Kollaudierung Wasserrecht und Fördermittel 

Zusammenstellung der Unterlagen, Verhandlungsteilnahme 

9. Planungs- und Baukoordinator 

SIGE Plan, Bau KG 

10. Bestandsunterlagen, Pläne 

Koordinative Vermessung, Bestandspläne (Lagepläne und Längenschnitte) deren For-

mat in digitaler Form in diversen GIS Systemen weiterverarbeitet werden kann. 

11. Erstellung Leitungskataster GIS 

Grundlagen, Förderansuchen, Ausschreibungsverfahren, Kanal TV, Datenübernahme, 

digitaler Leitungskataster – Datenbank, Schadensanalyse, Sanierungskonzept, Kollau-

dierung, Datenlieferung analog und digital 

12. Nebenkosten 

Anfahrten, Pläne, Kopien, Projektausfertigungen 

 

D) Angebotsbedingungen  

Die Einholung der Unterschriften zum Revers obliegt dem Auftraggeber 

Leistungszeitraum: 06/2017 bis 12/2020, in Absprache mit dem Auftraggeber 

Angebotsbindung: bis einschließlich 30.06.2017 

1. Leistungsschluss:  
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Planungsphase:  Mit wasserrechtlicher Bewilligung und Erstellung der Förderunterla-

gen  

Bauleitungsphase: Abschluss der Kollaudierungsverfahren  

2. Weitergehende Untersuchungen durch Dritte: 

Geo / Hydrologische Untersuchungen, Beweissicherungsverfahren von Brunnen durch 

externe Prüfanstalten, Bauwerken, Leitungen und Objekten, sowie sonstige Sachver-

ständigentätigkeiten sind im dem angeführten Leistungsumfang nicht enthalten. 

3. Abänderung des Auftragsumfanges: 

Längenänderungen des Leitungsnetzes von bis zu 5% nach unten oder oben bewirken 

keine Änderung der angebotenen Summen. Darüber hinaus gehende Veränderungen im 

Leistungsumfang werden dem AG rechtzeitig bekannt gegeben. 

4. Abrechnungszeitraum: 

Bei den angebotenen Pauschalsummen handelt es sich um veränderliche Preise. 

5. Rechnungslegung: 

Gemäß Arbeitsfortschritt erlauben wir uns monatliche Rechnungen sowie nach Beendi-

gung der Leistungen eine abschließende Honorarnote zu stellen. 

6. Zahlungsfristen:   

14 Tage netto für Rechnungen und Schlussrechnungen ab Rechnungseingang. 

 

E) Zusätzliche Leistungen 

Für zusätzliche Leistungen außerhalb der nachstehend angeführten Teilleistungen wird 

das Honorar nach tatsächlichem Zeitaufwand gemäß der Honorarordnung für Bauwesen 

zu folgendem Stundensatz (exkl. UST) verrechnet: 

c) €   76,-- für konzeptive und strategische Aufgaben 

d) €   56,-- für technische und wirtschaftliche Aufgaben 

 

F) Honorarberechnung 
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Pos Ingenieurleistungen Planungsphase Summe

1 Vermessungsarbeiten € 4.380,00

2 Einreichprojekt € 35.130,00

3 Sondernutzungen € 1.120,00

4 Fördereinreichung € 970,00

5 Nebenkosten (Anfahrten, Pläne, Kopien) € 1.550,00

Summe Planungsphase netto € 43.150,00

Pos Ingenieurleistungen Bauphase Summe

6 Ausschreibungsunterlagen, Details € 15.620,00

7 Angebotsprüfung € 3.910,00

8 Ausführungsunterlagen € 15.620,00

9 Oberleitung Bauphase € 3.910,00

10 Technische Bauaufsicht € 49.070,00

11 Kaufmännische Bauaufsicht € 12.270,00

12 Hausanschlussbegehungen € 1.130,00

13 Wasserrechtliche Kollaudierung € 4.290,00

14 Förderkollaudierung € 3.510,00

15 Planungs- und Baukoordinator € 4.350,00

16 Bestandsunterlagen, Pläne € 3.500,00

17 Leitungskataster GIS € 32.790,00

18 Nebenkosten (Anfahrten, Pläne und Kopien) € 5.710,00

Summe Bauphase netto € 155.680,00

Angebotssumme netto € 198.830,00

zzgl. 20 % MWST € 39.766,00

Angebotssumme brutto € 238.596,00

Anteilige Kosten Kanalisation - netto 73% € 145.145,90

Anteilige Kosten Wasserversorgung - netto 27% € 53.684,10

 

 
 
Vorberatung: 
Diese Angelegenheit wurde in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Sicherheit und 
Landwirtschaft am 16.5.2017 behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
Ist gem. § 35 Z. 22 lit. f) und g) NÖ GO für den Gemeinderat gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Die Bedeckung ist im VA 2017 im AOH unter den Vorhaben 55 und 59 bis zu einem Betrag 
von EUR 20.000,-- gegeben. Der Rest ist im VA 2018 und 2019 zu vorzusehen. 
 

Beschlussantrag: 
 

1. Der Gemeinderat wolle den Grundsatzbeschluss zur Errichtung der ABA und WVA 
Umsee und Matzelsdorf (BA 18) zu Gesamtbaukosten von rd. EUR 1,909,425,-- exkl. 
USt beschließen. 

2. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Neulengbacher Kommunalservice 
GmbH mit den Ingenieurleistungen für die Errichtung der ABA und WVA Umsee und 
Matzelsdorf (BA 18) zu EUR 198.830,-- exkl. USt. beschließen. 
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Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  25. Sanierung DST Ollersbach - Vergabebeschlüsse 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.1.2017 den Grundsatzbeschluss zur Sanierung 
der Drucksteigerungsanlage Ollersbach am Kleebühel gefasst und die Neulengbacher 
Kommunalservice GmbH mit den Ingenieurleistungen beauftragt. 
 
Demgemäß liegen nunmehr folgende Vergabevorschläge bzw. Angebote vor: 
 

Neulengbach, 2017-05-25 
ScA 

Stadtgemeinde Neulengbach 

WVA Neulengbach – Drucksteigerung Ollersbach 
Ingenieurleistungen für die Abwicklung der Materiallieferungen durch 
Dritte  
Honorarangebot Zl. 008086_002  
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Offertlegung betreffend o.a. Projekt und übersenden 

Ihnen in der Anlage unser Honorarangebot auf Basis der angeführten Grundlagen.  

 
A) Grundlagen 

 Die Ausschreibung der Materiallieferungen durch die Neulengbacher Kommunalservice 

GesmbH im offenen Verfahren gem. BVergG 2006 und das daraus hervorgegangene 

Bestbieterangebot der Fa. Lagerhaus Amstetten vom 14.3.2016 

 Die Besprechung mit der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft des Amtes der NÖ LRG 

vom 7.3.2014 (DI Obrecht, DI Mair-Gruber, Ott, Schnabl) 

  
B) Bau- bzw. Planungsumfang 

 Kanalerrichtung Entleerung Hochbehälter Tausendblum 

 

C) Leistungszusammenstellung 

Das Angebot enthält alle erforderlichen Leistungen die zur Abwicklung der Materialliefe-

rungen erforderlich sind, im Wesentlichen bestehend aus 

 

 Ausschreibungsverfahren gemäß Bundesvergabegesetz 2006 

 Angebotsprüfung und Bestbieterermittlung 

 Aufbereitung entsprechend den Vorgaben der Förderstellen von Land und Bund 

und Einholung der Zustimmung zur Förderfähigkeit 

 Oberleitung, Auftragsvergabe 

 Abstimmung mit der Bauausführenden Firma und dem Bauhof (Wassermeister) 

hinsichtlich der zum Einsatz gelangenden Materialien 

 Materialbestellung 

 Überwachung der ordnungsgemäßen Lieferung 

 Abrechnungskontrolle 



Gemeinderat 27.06.2017 öffentlich Seite 143 von 151 
 

 Zahlungsfreigabe 

 

D) Angebotsbedingungen  

Leistungszeitraum: 06/2017 bis 12/2017, in Absprache mit dem Auftraggeber 

Angebotsbindung: bis einschließlich 31.07.2017 

7. Leistungsschluss:  

Planungsphase:   

Bauleitungsphase: Mit Abschluss der Baustelle  

8. Rechnungslegung: 

Gemäß der vorgelegten, geprüften, und zur Zahlung freigegebenen Rechnungen des 

Lieferanten wird seitens der Neulengbacher Kommunalservice GesmbH ein Prozentuel-

ler Anteil in Rechnung gestellt. 

Der Prozentsatz beträgt gemäß beiliegendem K3 Kalkulationsformblatt 12,99%. 

9. Zahlungsfristen:   

14 Tage netto für Rechnungen und Schlussrechnungen ab Rechnungseingang. 

 

E) Honorarberechnung 

Pos Ingenieurleistungen Materialabwicklung Summe

Summe Material Kostenzusammenstellung lt. Beilage RLH € 2.669,40

Gesamtzuschlag gemäß K3 Blatt 12,99%

Angebotssumme netto € 346,76

zzgl. 20 % MWST € 69,35

Angebotssumme brutto € 416,11

Anteilige Kosten Kanalisation - netto 0% € 0,00

Anteilige Kosten Wasserversorgung - netto 100% € 346,76

 

 
 
 

Neulengbach, 2017-05-26 

 

VERGABEVORSCHLAG 

 
WVA NEULENGBACH  - Drucksteigerungsanlage Ollersbach – 
Stromanspeisung, Hochbehälter Tausendblum - Entleerung 

 
A) Materiallieferung Kanalrohre 

B) Erd- und Baumeisterarbeiten – Leitungsbau  
C) Maschinelle Ausrüstung - Pumpenerneuerung 

 

A) Materiallieferungen 
 
Anhangverfahren – öffentliche Ausschreibung ABA Neulengbach BA17 – Inprugg Al-
mersberg; WVA Neulengbach BA23 – Inprugg 
 



Gemeinderat 27.06.2017 öffentlich Seite 144 von 151 
 

1. Allgemeines 
Die Leistungen zur ABA Neulengbach BA17 wurden im offenen Verfahren ausgeschrieben. 
Als Best- und Billigstbieter wurden die Fa. Kontinentale für die Lieferungen der Wasserlei-
tungsmaterialien und die Fa. Raiffeisen Lagerhaus für die Schachtdeckellieferungen und 
Kanalrohrlieferungen ermittelt. 
Für die Materiallieferungen zum o.a. Bauvorhaben wurde  eine Kostenberechnung auf Basis 
der Einheitspreise der jeweiligen Billigstbieter durch die Neulengbacher Kommunalservice 
GesmbH. erstellt. 
  
Die Vergabe erfolgt zu  den Bedingungen lt. Anbotsbestimmungen der Ausschreibung ABA 
Neulengbach BA17. 
  
2. Umfang der Arbeiten 
Materiallieferung zur Errichtung der Kanalleitung 
 
3. Rechnerische Überprüfung 
Siehe Angebotsprüfung zu den jeweiligen Bauvorhaben 
 
4. Angebotspreise / Kostenberechnung  
Die Kostenberechnung der Neulengbacher Kommunalservice GesmbH. basiert auf den Ein-
heitspreisen der jeweiligen Billigstbieter aus den öffentlichen Ausschreibungen.  
Die Berechnung der Kosten für die Auftragserweiterung zur ABA BA17 im Anhangverfahren 
ergibt: 
 
LOS 1: LG 69+70+71+72+73 – Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle 
 

Lfd.Nr: Firma Summe lt. Angebot %

5 Raiffeisen Lagerhaus € 2.669,40 100,00%

 
 
Die Liefererweiterung im Anhangverfahren betrifft folgenden Bestbieter: 
 
Lagerhaus Amstetten 
Rütgerstraße 1 
3300 Amstetten  
 
Gesamt Angebotssumme EUR 2.669,40 exkl. 20% Mwst.  
Angebot ABA BA17 vom 14.3.2016  
 

B) Erd- und Baumeisterarbeiten – Leitungsbau  
 
Direktvergabe / Anhangverfahren 
 
1. Allgemeines 
Die Leistungen zur WVA Neulengbach BA30 wurden im offenen Verfahren ausgeschrieben. 
Als Best- und Billigstbieter wurde die Fa. STRABAG ermittelt. 
Die Leistungen zur ABA / Straßenbau Neulengbach Klosterberg wurden im offenen Verfah-
ren ausgeschrieben. 
Als Best- und Billigstbieter wurde die Fa. Gebr. Haider ermittelt. 
Für die Leistungen zur Errichtung der Stromanspeisung und des Regenwasserkanals beim 
o.a. Bauvorhaben wurden Angebote zur Direktvergabe gem. §41  BVerG 2006, Fassung 
2016 von den genannten Firmen eingeholt. 
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Die Vergabe erfolgt zu Festpreisen und zu den sonstigen Bedingungen lt. Angebotsbestim-
mungen der genannten Ausschreibungen. 
 
2. Umfang der Arbeiten 
Das Anbot umfasst folgende Leistungen: 

 Errichtung der Stromanspeisung – ca. 200m 

 Errichtung des Regenwasserkanal – ca. 150m 
 
3. Rechnerische Überprüfung 
Die Angebote wurde gemäß § 123, Abs. 2,Z.3, des Bundesvergabegesetzes 2006 überprüft. 
 
4. Angebotspreise  
Die Angebote basieren auf den Einheitspreisen der öffentlichen Ausschreibungen  
Fehlende Positionen wurden ergänzt. 
 
Summe excl. MWST 
 

Lfd.Nr: Firma Summe lt. Angebot %

1 Strabag AG € 17.592,71 100,00%

2 Gebr. Haider € 37.211,02 211,51%  
Die rechnerische und sachliche Prüfung ergibt folgenden Bestbieter: 
 
STRABAG AG 
3532 Rastenfeld 206 
 
Auftragssumme: 
 

EUR 17.592,71 exkl. 20% Mwst.  
Angebot vom 30.5.2017 
 

Zahlungsbedingungen 3% Skonto 40 Tage. 
 
 

C) Maschinelle Ausrüstung – Pumpenaustausch  
 
Preisanfrage zur Direktvergabe 
 
1. Allgemeines 
Für die Arbeiten zur maschinelle Ausrüstung und zum Umbau der Drucksteigerungsanlage 
Ollersbach wurde ein Angebot der Xylem Water Solutions Austria GmbH (vormals Vogel 
Pumpen = Lieferant der Bestandsanlage) eingeholt. 
 
2. Umfang der Arbeiten 
Das Anbot umfasst folgende Leistungen: 

 Drucksteigerungsanlage kompakt mit 3 Pumpen 

 Schaltschrank 
 
3. Rechnerische Überprüfung 
Das Angebot wurde gemäß § 123, Abs. 2,Z.3, des Bundesvergabegesetzes 2006 überprüft. 
 
 
4. Angebotspreis  
Die Vergabe erfolgt zu  den Bedingungen lt. Angebot AMEHLING-1605W427-1 vom 
13.6.2016 an die Fa.  
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Xylem Water Solutions Austria GmbH  
Ernst Vogel Straße 2 
2000 Stockerau 
 
Auftragssumme EUR 43.794,00 exkl. 20% Mwst.  
Angebot vom 13.6.2016  
 
 
5. Kostenzusammenstellung  
Die Zusammenstellung der netto Gesamtvergabesummen ergibt sich wie folgt: 

Nr: Gewerk Firma Summe lt. Angebot netto

A Lieferungen Raiffeisen Lagerhaus € 2.669,40

B Baumeister STRABAG € 17.592,71

C maschinelle Ausrüstung XYLEM € 43.794,00

Gesamtsumme netto € 64.056,11

 
 
 
6. Kostenvergleich  
Der Vergleich mit dem Budget ergibt sich daher wie folgt 

 

VH Budget VERGABE

64
Aufwendungen

004062 Sanierung DST Ollersbach Baukosten BM netto 17.592,71         

Material netto 2.669,40           

Maschinentechnik 43.794,00         

004063

Sanierung DST Ollersbach Ing. Leist. / 

Nebenkosten netto
6.000

6.336,76           

Aufwendungen Summe 76.000 70.392,87         

WVA 

Sanierung

70.000

 
Die Gesamtkostensumme lt. Budget beträgt netto EUR  76.000,--, die Vergabesummen er-
geben netto € 70.392,87, somit eine Kostenunterschreitung von € 5.607,13 bzw. 7,38%. 
 
 
Vorberatung: 
Diese Angelegenheit wurde in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Sicherheit und 
Landwirtschaft am 17.1.2017 sowie in der Sitzung des Gemeinderates am 31.1.2017 behan-
delt. 
 
Zuständigkeit: 
Ist gem. § 35 Z. 22 lit. f) NÖ GO für den Gemeinderat gegeben. 
 

Finanzierung: 
Die Bedeckung ist im AOH des VA 2017 unter dem Vorhaben 64 „Sanierung DST Ollers-
bach“ unter der HH-Stelle 5/850920-004062 Baukosten bis in Höhe von € 70.000,-- gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

1. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Neulengbacher Kommunalservice 
GmbH mit den Ingenieurleistungen für die Materiallieferungen durch Dritte zu EUR 
346,76 exkl. USt. beschließen. 

2. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Materiallieferungen an das Raiffeisen 
Lagerhaus 3300 Amstetten zu EUR 2.669,40 exkl. USt beschließen. 
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3. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Erd- und Baumeisterarbeiten an die Fa. 
STRABAG AG, 3532 Rastenfeld 206, zu EUR 17.592,71 exkl. USt inkl. 2 % Nachlass 
exkl. 3 % Skonto beschließen. 

4. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der maschinellen Ausrüstung und des 
Pumpentausches an die Fa. Xylem Water Solutions Austria GmbH zu EUR 43.794,00 
exkl. USt beschließen. 

 

 

 

Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 
3. Der Antrag wird angenommen 
4. Der Antrag wird angenommen 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 
3. Einstimmig 
4. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  26. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Gebrauchsabgabe 
Wasser-/Kanal) 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2017 ist unter HH-Stelle 1/850000-710040 ein Betrag von EUR 25.000,-- und unter 
HH-Stelle 1/851100-710040 ein Betrag von EUR 32.000,-- für die Gebrauchsabgaben Wasser bzw. 
Kanal vorgesehen. 
 
Da sich die Länge der Wasserleitung, die auf öffentlichem Grund verläuft, von 88.600 lfm auf 92.300 
lfm erhöht hat, ist die jährliche Gebrauchsabgabe von EUR 24.808,-- auf EUR 25.844,-- angestiegen. 
 
Ebenso verhält es sich mit der auf öffentlichem Grund verlaufenden Kanalleitung, die von 112.400 lfm 
auf 126.900 lfm angestiegen ist, sodass sich nun eine jährliche Gebrauchsabgabe von EUR 35.532,-- 
(zuletzt EUR 31.472,--) errechnet. 
 
Durch die Verlängerung der Wasser- und Kanalleitungen liegt unter den HH-Stellen 1/850000-710040 
und 1/851100-710040 keine ausreichende Deckung vor. Der Voranschlagssatz wird um EUR 844,-- 
bzw. EUR 3.532,-- überschritten. 
 
Eine Bedeckung der überplanmäßigen Aufwendungen ist im laufenden Haushalt 2017 gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im laufenden Haushalt 2017 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat möge die überplanmäßige Ausgabe betreffend Gebrauchsabgabe  
für Wasserleitungen auf öffentlichem Gut in Höhe von EUR 844,-- und 
für Kanalleitungen auf öffentlichem Gut in Höhe von EUR 3.532,--  
beschließen. 
 

 

 

B 
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eschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 
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Ende der Sitzung um 21.00 Uhr. 

 

PROTOKOLLFERTIGUNG 

 

   

Bgm. Franz Wohlmuth AL Christian Kogler 

Vorsitzender Schriftführer 

     

   

 
 
 
Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am  
genehmigt/abgeändert/nicht genehmigt*) 
 
*) nicht zutreffendes bitte streichen 
 
 
 
 
X Protokollbeilagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Protokolls. 


